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Regi(!rUngsvorlage' . 

. Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem die Gewerbeordnung 1973 und das 
.Gelegenheitsverkehrs-Gesetz geändert . wer

den (Gewerberechtsnovelle 1976) 

Der Nationalrat hat Ibeschlossen: 

Artikel I 

Die ,Gewerbeonqnung 1973, .BGBL Nr: 50/ 
1974, in ,der Fassung des .Bef!~gesetzes 1975, 
BGBl. Nr. 259, wi1"d wie folgt geändert: 

,1. Dem § 182 ist folgender Abs. 5 anzufügen: 
,,(5) In ,den Fällen, in denen der Landeshaupt~ 

mann die Entsche~dung ,der Bezirksverwaltungs
behörde über ein Konzessionsansucnen l?estätigt 
hat, geht auf Grund' einer gegen die Entschei
dung ,des Landeshauptmannes erhobenen Be
rufung ,der .3Jdministr~tive Instanzenzug entgegen 
der Regelung des § 344 Abs. 3 Z. 1 auch dann 
bi,s zum Bundesmiriister für Verkehr, wenn 

1. die Entscheidung' :des Landeshauptmannes 
,die Beurteilung der 'Fragedes Vorliegens 
,der nicht zumutba~en Konkurrenzierung 
eines Haupt- oder Kleinseilhahnunterneh
mens zum Gegenstand hat und 

2. für die betreffende Haupt- oder Klein
sei1bahngemäß .deneisenbahnrechtlichen 
Vorschriften in erster Instanz ,der Bundes
minister für Verkehr zuständig ist." 

. 2. 1m Abs. 1 des § 334 hat die AbsatzJbezeich
nung ,,(1)" zu ·entfallen. 

3. Der Abs. 2 ,des§ 334 hat .zu entfaLlen. 
.4. Dem § 344 ist foLg·ender Abs. 3 anzufügen: 
,,(3) In ,den Fällen, in ,denen für Bewaligungs

verfahren in erster Instanz die Bezirksverwal
tungsbehöllde zuständig ist, geht ,der administra
tiveInstanzenzug bis zum Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industl'ie, wenn 

1. der Landeshauptmann als Rechtsmittel
behörde die Erltscheidung der Bezirksver
waltungsbehördeüber .ein AnsuChen' um 
.eine Konzession nicht bestätigt hat, 

2. es sich um ein Verfahren über ein An
suchen um die' Bewilligung der Führung eines 
Nebenbetriebes handelt, oder 

3. der Landeshauptmann als Rechtsmittel
behöllde die. Entscheidung der Bezirksverwal
tungsbehörde über ein Ansuchen um die 
Genehmigung der Bestellung eines Geschäfts
führers oder Filialgeschäftsführers oder um 
die Genehmigung der übertragung der Aus
ühungdes Gewerbes an .einen Pächter nicht 
bestätigt h~t." '. . 

5. Der Abs. 4 ,des § 346 hat zu lauteri: 

,,(4) Gege~ einen Bescheid, mit dem. eine 
Nachsicht voridem zur Ausübung von Hand
werken, . gebundenen oder konzessionierten Ge
werben vorgesch~1ebenen Befähigungsnachweis 
erteilt worden ist, steht :der zuständigen G1iede~ 
rung der Landeskanimer der ,gewerblichen Wirt
schaft das Itecht der Berufung zu, wenn die 
Entscheidung ihrem fristgerecht .:1Ib~egebell'en Gut
achten wi,der,spricht oder wenn sie nicht gehört 
worden ist." . 

6. Dem § 346 ist folgender A:bs. 5 anzufügen: 
,,(5) Inden Fällen, in ,denen gemäß' Ahs. 1 

Z. 3 die ß,ezirksverwaltungsbehörde für die' Er
teilung einer Nachsicht zuständig ist, geht der 
administrative Instanzenzug bis zum Bundes.: 
minister für Handel, Gewerbe und Industrie, 
w.enn aer Landeshauptlmann als Rechtsmittel
behörde die Entscheidung der· Bezirksverw.al
tungshehöl'de, über ein Ansuchen UiIIl eine Nach
sicht vom vorgeschri.·ebellien Befähigungsnachweis 
nicht bestätigt hat." . 

. 7. DerAbs. 1 des § 347 hat zu lauten: 
,,(1) Wir,d die Ausübung eines Gewerbes <in 

der Form eines Industriebetriebes (§ 7) angemel
det, ist· es aber offenkundig, ,daß eine Ausübung 
des Gewel'1bes in dieser Form .gar nicht bea:bsich
tigt oder vorläufig überhaupt nicht möglich 
ist, so hat die Bezirksverwaltungsbehörae die 
Ausübung ,des Gewerbes zu untersagen." 

8. Der Abs. 9 des § 349 hat zu lauten: 
,,(9) Sachlich in Betracht kommende Ober

behörde und im administrativen Instanzenzug 
übergeordnetle Behörde der schiedsgerichtlichen 
,Ausschüsse ist der Landeshauptmann und über 
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2 147 der Beilagen 

diesem der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie. Der administrallive Instanzenzug 
geht bis zum Bundesminister für Handel, Ge
werbe und Industrie." 

9. Der A:bs. 12 ,des § 352 hat zu lauten: 

,,(12) über die Zulassung zur Prüfung ent
scheidet die Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle). 
.Gegen die Zurückweisung des Ansuchens oder 
gegen die Verweigerung der Zulassung zur Prü
fung sowie ,gegen sonstige Entscheidungen der 
PrüfungssteUe (Meisterprüfungsstelle) steht dem 
Prüfungswerber das Recht der Berufung an den 
Landeshauptmann zu." 

10. Die überschrift vQr § 353 hat zu lauten: 
.,i) Verfahren betreffend Betriebsanlagen" 

11. Der Abs. 1 ,des § 356 hat zu lauten: 
,,(1) Die Behörde (§§ 333, 334 und 335) hat 

auf Grund ·eines Ansuchens um Genehmigung 
der Errichtung und des Betriebes einer Betriebs
anlage oder um Genehmigung der Anderung 
einer genehmigten Betriebsanlage eine Augen
-scheinsverhandJung ·anzuberaumen und den Nach
barn vom Gegenstand UrDId von Zeit und Ort der 
Augenscheinsverhandlung ,durch Anschlag inder 
Gemeinde (§ 41 A VG 1950) und in unmittel
bar benachbarten Häusern Kenntnis zu geben; 
die Eigentümer dieser Häuser hahen ,der,artige 
Anschläge in ihren Häusern zu ,dulden. Der 
Behörde bekanntg·ewordene Nachbarn sind per-
sönlich zu 13iden." . 

7. Verfahren betr,effend Idie VorschI'eibung von 
Auflagen, die Ülberdie Bestimmungen einer 
VeroI'dnung gemäß § 82 Abs. 1 hinausgehen 
(§ 82 Abs. 4), 

8. Verfahren betreffend die VorschrejJbung der 
bei Auflassung von Betriebsanlagen oder 
Teilen von Betniebsan1argen notwendigen 
Vorkehrungen (§ 83), 

9. Verf'ahr,en über reinen Antrag ,auf Feststel
lung, ob die Err,ichtung und der Betrieb 
einer Anlage einer Genehmigung bedürfien 
(:§ 358 Abs. 1), oder 

10. Verfahren über einen Antrag auf Feststel
lung, ob eine gemäß § 82 Albs. 1 und 2 er
lassene Verondnung auf eine Betrriebsanlage 
anzuwenden ist (§ 358 Abs. 3), 

handelt." 

13. Dem § 361 ist folgender Abs. 5 anzu· 
fügen: 

,,(5) Der a.dministrative Instanzenzug geht im 
den Verfahren betreffend ldie Entziehung der 
Gewerbeberechtigung aus den in den §§ '87, 
88 Abs. 1 oder 89 Abs. 1 angeführten Gründen 
sowie in ,den Verfahren betreffend Maßnah
men gemäß § 91 Ibis zum Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie." 

. 14. Dem Albs. 1 des § 377 ist folgender S~tZ 
anzufügen: 
,,Der a.d.ministrative Instanzenzug geht Ibis zum 
Bundesminister für Handel, GeweI1beUnid Ln-
dustrie." 12. Nach § 359 ~st folgender § 359 aeinzu-

fügen: 

,,§ 359 a. In ,den Fällen, in denen bei Verfah
ren betreffend Betriebsanlagen in erster Instanz 
die Bezirksverwaltungsbehörde zuständig ist, geht 
der administrative Instanzenzug bis zum Bun
aesminister für Handel, Gewerbe und Industrie, 
wenn es sich um . 

1. V,erfahr,en über ein Ansuchen um ldie Ge~ 
nehmigung ,der Errichtung und ,des Betrie
hes einer Betriebsanl3ige (§ 77 Albs. 1), 

2. Verfahren über ein Ansuchen um Erteilung 
einer Betriebsbewilligung (§ 78 Abs. 2 
und 3), 

3. Verf~hren tiber einen Antrag um Abstand
nahme von im Genehmigungsbescheid. vor
geschriebenen Auflagen (§ 78 Abs. 4), 

Artikel 11 

Das Ge1egenheitsVlerkehl"'s-Gesetz, 8GB!. 
NI". 85/1952, in .der F3issung des Art. II der 
Gewerberechtsnovdle 1968, BGB!. NI". 305, und 
des § 376 Z. 36 der Gewerheol"'dnung 1973, 
BGBI. NI'. 50/1974, wind wie folgt geändert: 

1. Die überschrift von § 16 hat Zu lauten: 

"A n hör u n g g- und Bel" u fun g s
recht·e"· 

2. Der Abs. 4 des § 16 hat zu entfallen. 

Artikel III 

1. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1977 
4. Verfa'hren betreffend ,die Vorschreibung in Kraft. . 

anderer oder zusätzlicher AufJagen (§ 79), 
5. Verfahren über ein Ansuchen um Genehmi- . 2. Die Zuständigkeit zur Voll ziehung des 

gung der Anderung einer genehmigten Be- Art. I dieses Bunde~gesetzes bestimmt sich nach 
triebs anlage (§ 81), § 38i Abs. 3 bis 8 der G.ewerbeordnung 1973. 

6. Verfahren betr,effend d~e Vorschreibung von .3. Mit der Vollziehungdes Art. 11 dieses Run
Auflagen, die von einer Verol1dnung gemäß desgesetzes ist der Bundesminister ,für Verkehr 
§ 82 Abs. 1 abweichen (§ 82 Abs. 3), betraut. 
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Erläuterungen 

Durch Art. I Z. 32 der Bund.es-Verfass1;lngs
gesetznovelle 1974, BGBLNr. 444, erhält Art. 103 
Abs. 4 B-VG eine neue. Fassung. Nach der bis-

. her gteltenden Fassung hat der Grundsatzgego,lten, 
daß ,der administr,ative Instanzenzug in den An
gelegenheiten der mittelbar,en Bundesverwaltung 
bis zum zuständigen Bundesminister geht und 
Ausnahmen von ,diesem· Grundsatz ausdrücklich 
zu bestimmen waren. Dre mit 1. Jänner 1977 
in Kraft tretende Neuf.assung ,des Art. 103 Abs. 4 
B-VG geht hingegen ,davon aus, ,daß ,der In
stanzenzug in den Angelegenheiten der mittel
baren Bundesverwaltun,g beim Landeshauptmann 
endet, wenn dieser als Rechnsmittelbehöroe zu 
entscheiden hat. Ausnahmen von diesem Grund
satz sind nur dann zulässig, wenn dies auf 
Grund der Bedeutung ,der Angelegenheit gerecht
fertigt ist; ,diese Ausnahmen müssen ausdrück
lich durch Bündesgesetz bestimmt weraen. 

Aus Art. 103 Abs. 4 B-VG in der F,assung der 
Bundes-Verfassungsg,esetznovelle 1974 ergibt sich 
somit, daß bundesgesetzlich festgelegte Verlänge
rungen des Instanzenzuges an den zuständig.en 
Bundesminister inden Fällen, in denen der 
Landeshauptmann als Rechtsmittelbehörde zu 
entscheiden hat, die Ausnahme bleiben sollen; an 
die Beurteilung der Notwendigkeit der Verlänge
rung des administrativen Instanzenzuges an den 
zuständigen Bundesminister mfolge der Bedeu
tung der Angelegenheit sind daher strenge Maß
stäbe anzulegen. 

Gemäß Ar.t. VI Abs. 1 der Bundes-Verfassungs
gesetz novelle 1974 bleibt in jenen in mittelbarer 
Bundesverwaltung geführten Angelegenheiten, ,in 
denen der Landeshauptmann als Rechtsmittelbe
hör,de zu entscheiden hat, der Instanzenzug aber 
bis zum zuständigen Bundesminister geht, die 
bisherige Rechtslage bis zum 1. Jänner 1977 auf
recht. Bis dahin sind die Regelungen über den 
Instanzenzug ~n Bundesgesetzen, die - wie die 
Gewerbeordnung 1973. und das Gelegenheitsver
kehrs-Gesetz - vor dem Inkrafttreten der Bun
des-Verfassungsgesetznovelle 1974 erlassen wur
den, der neuen Verfassungsrechtslage über den 
Instanzenzug 'anzugleichen; derartige Bundesge
setze sind mit 1. Jänner 1977 in Kraft zu set
zen. 

Die VorI'age hat in ihrem Art. I die Änderun
gen der Gewerbeordnung 1973, die sich aus der 
eben erläuterten Änderung der Verfassungsrechts
lage üher den administrativen Instanzenzug in den 
Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwal
tung ergeben, zum Gegenstand. Im Art. II der 
Vorlage ist ,die in ,diesem Zusammenhang not
wendige Novellierung des Gelegenheitsverkehrs
Gesetzes vorgesehen. 

Im einzelnen ist zu den vorg,esehenen Be
stimmungen folgendes zu bemerken: 

Zu Art. I Z. 1: 

Bezüglich ,der Verfahren betr,effend Ansuchen 
um die Erteilung einer Konzession für das Ge
werbe des Betriebes von Schleppliften siehe zu
nächst die in Art. I Z. 4 vorgesehene Regelung 
des § 344 Abs. 3 Z. 1 GewO 1973 und die 
Erläuterungen hiezu. 

Die besonlderen Verkehrsaufgaben und die da
mit zusammenhängenden besonderen Verpflich
tungen, Idi'eEisenlbahnunternehmen zu erfüllen 
h'ahen (BetriebSipflicht, Maximaharife, Sozial
tarife usw.), erf.cmvern eine entsprechende Rück
sichtnahme auf die 'besondere Stellung der Eisen
bahnunternehmen innerhaJib der Volkswirtschalt. 
Entsprechend der ,daraus resultierenden besonde
ren BedeutuI1Ig von Verfahren, die die Frage des 
Vodiegens der nicht zumutbaren K,onkurrenzie
rung des HialUpt- oder Kleinsei>libahnunterneh
menszum GegenstalI1ld hahen, soll1 daher aJbwei
chen!d von der in Art. I Z.4 vorgesehenen Rege
lung .des § 344 Albs. 3 Z. 1 GewO 1973 der 
administrative IIJIstan:zenzmg auch dann his zum 
Bun'desm:inister für Verkehr gehen, wenn die Be
zirksverwaltungsbehöl'de und der Landeshaupt
mann über ein Konzessi'onsansuchen gleich
lautende Entscheidungen getroffen halben. Der 
administrative Instanzenzug soll aber bei gleich
lautenden Entscheidungen der Bezirksverwal
tungsbehöl'de und des L:llndeshauptmannes· nur 
unter ,der Voraussetzung, daß für das betreffende 
SeillbaIhnunternehmen gemäß den eisenlbahnrecht
lichen Vorschriften (§ 12 des Bisenbahngesetzes 
1957) .der Bundesminister für Verkehr in erster 
Instanz zuständig ist, 'bis zum Bundesminister für. 
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4 147 der Beilagen 

Verkehr gehen. Handelt es sich alsO' bei der Sei~
hahn, 'bezüglich ,der eine nidlt zumucbare Kon
kurrenzierurug' .geltend gemacht wird, um eine 
Kleinsei1bahn, die nicht in Betriebsgem:einschaft 
mit einer der Zuständigkeit des Bunldesministers 
für Verkehr in erster Inst3Jnz unterliegenden 
EisenIbahn steht, dalliIl,ist in einem Verfahren 
über ein Konzessionsansuchen !bei gleichlautenden 
Entschdd!Ungen der BezirksverwalcungslbehöJ.1de 
und des Landeshauptmannes kein adm~nistrativer 
IIlIstanzenzug bis 2J\lIIII. BUilidesminister für Ver
kehr vorgesehen, weile für eine derartige Klein
seillbahn gemäß § 12 Albs. 2 des Eisenb3Jhnge
setzes 19'57 der Landeshauptmann in erster In
stanzzustä.rldiJg ,ist. Der BUilidesminister für Ver
kehr soU alsohezÜiglich der Frage der nichtzu
mutbaren :K!on,kurrenzierung eines Haupt- oder 
Kleinsei1bahnunternehmens nur in jenen Fällen 
im administrativen Instanzenzugangerufen wer
'den kÖlliIlen; in .denen er wegen seiner erst
instanzlichen Zustänidigkeit f,ür das betrefferude 
Sei1bahnunternehmeru mit Ider für die Beurtei
lung ,dieser Frage maßgebenden Sach'lla'ge bestens 
vertraue ist. 

Zu Art. I Z. 2 und 3:. 

Gemäß § 334 Ahs. 2 GewO 1973 ist gegen 
e1ne EntscheidUl1fg des Landeshauptmannes, mit 
der in Bestätigung ,des Ausspruches der Bezirks
verwaltungsbehöJ.1de die ErteiJJUng einer Konzes
sion verweigert wUrlde, weil ein Bedarf nach der 
beabsichtigten Gewerbeausübung mcht besteht, 
eirie weitere Berufung unzulässig. 

Durch die gemäß Art. I Z. 4 vOl1gesehene Re
gelung des § 344 Aibs. 3 Z. 1 GewO 1973 wird 
die Bestimmung des § 334 Abs. 2 GewO 1973 
entibehnlich. Denn in Hinkunft sotl der Instan
zenzug generell nur ,dann bis zum zustärudigen 
Bundesminister gehen, wenn der Laondeshaupt
mann als Rechtsmitte1behörde .die EntscheidUng 
der BezirksverwaltungsbehöJ.1de Ü'ber ein Konzes~ 
sionsa·nsuchen nicht bestätigt hat. . 

Zu Art. I Z. 4: 

Mit dem neuen Abs. 3 des § 344 GewO 1,973 
so~len die BewilligU'ngsverfahren regeliniden Be
stimmungen der §§ 341 bis 344 GewO 1973 ge
mäß Art. VI der Bundes-Verfa:ssrungsgesetz
novelle 1974 an ·den Art. 103 Ahs. 4 B-VG an
gepaßt werden. Zu ,den einzelnen Ziffern des 
neuen Abs. 3 des § 344 GewO 1,9073 ist im einze1'
nen foll'genrdes zu sagen: 

Zu Z. 1: 

Für' die ErteiJ.ung folgender :K!onzessiooen ist 
die BezirksverwaltUingsbehärde in erster Instanz 
zustäIlldig: 

DampfkesselerzeUigung; 
Gas- und WasserleitungsinstaUatiou; 
Rauchfangkehrergewerbe; 

Betrieb vO'n Schleppliften; 
Gastgewel'!be; 
F remdenführergewer:be; 
Schädlingsbekämpfung ohne . Verwendung 

hochgi.ftige~ Gase; 
KanaJlrärumer; 
Abdecker; 
Gewenbsmäßige Beförderu11igVlou GüteI1n (§ 3 

des Güterbeförder.ungsgesetzes); , 
Mietwagen~Gewerbe (§ 3 lit. rb des Gelegen

heitsverkehrs-Gesetzes), sofern die Ge
wer.beaousübung auf den Betrieb mit Per
sonenkraftwagen einges.chrän:kt wir.d; 

'taxi-rGewerbe (§ 3. lit.c des Gelegenheits
vetk:ehrs-Gesetzes) ; 

Hote,lwagen.-Gewenbe (§ 3 lit. d aes Ge1egen
heitsverkehi-s-iGesetzes). ' 

Der Geset~geber .hat die besondere Bedeutung 
der Begrüll'dung von Berechtigungen für kon
zessi.onierteGe.wel1be dadurch besonders hervor
gehoberu, daß er diese Gewerbe an d,ie Konzes
si.onspflicht gebunlden h:!-t; für die Ausülhung kon
zessi.onierter Gewer.b.e ist eine behömIiche Be
willigurug eliforderlich, sodaß nicht rbloß eine An
meldung des Gewerbes heider Behörde genügt. 
Weitersh!at Ider Gesetzgeber bei den Verfahren 
ibetreffend' Koruzession'serteilungen bestimmte 
Aspekte noch ,zusätzJlich ,dradurch hervorgehoben, 
Idaß· aoußer dem Konzessionsweflber auch noch der 
zuständigen· Gliederung der Landesk:aommer der 
gewerrblichell' Wirtschaft ein Berufungsrecht zu
steht. Das Recht Ider Berufung gegen einen Be
'scheild, mit dem eine Konzession erteilt wird, 
steht der ~ustäIlldigen Gliederung der Landes
kammer ,der gewer.blichen Wirtschaft, gemäß 
§ 344 Arhs. 1 GewO 1973 insoweit zu, als es sidl 
U!m die Entsche1dung über die E1"bringung des 
Befähigungsnachweises auf andere Weise aUs 
durch V'Or1:lige eines Prüfungs~eU!gnisses ader um 
die Entscheidung ilber das Vorliegen eines Be
darfes nach der rbeaobsichtigten Gewerbeausübung 
handelt,wenn ,die Entsche~'Ung dem fristgerecht 
aJbgegebenen Gutachten der zuständigeru GLiede<
runlg der Landeskammer der gewerblichen Wirt
schaft widerspricht oder wenn sie nicht gehört 
worden ist. Bei Iden eingangs angeführten kon
ze~sionierten Gewerlben ist mit Ausnahme des 
Gewerbes des Betriebes von Schleppliften, des 
Mietwagen-Gewerbes, des Taxi-GeweJ.1bes und 
des Hotehvagen-'Gewerbes die Errbringung des 
Befähigungsnachweises vorgeschrieben. Die Vor
aussetzung ,des Vorliegens eines Bedarfes nach der 
beabsichtigten _ Gewerbeausü'bung wind gemäß 
§ 173 Z. 3 GewO 1973 beim Rauchfangkehrer
g~weJ.1be, gemäß § 6 Abs.1 lit. c des Güterbe
förderungsgesetzes . bei der gewerbsmäßigen Be
fÖl1derunlg von Gütern und ,gemäß § 5 Abs. 1 des 
Gelegenheicsverkehrs-Gesetzes beim Mietwagen
und Taxi-<Gewerlbe; heim Hotelwagen-Gewerbe 
ist auf Grund qes § 376 Z. 36 lit. a GewO 1973 
entgegen dem § 5 Abs. 1 ,des Gelegenheitsver.,. 
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kehrs~Gesetzesdas Vorliegen eines Bedarfes nicht 
erforderlich. 

Ein weiterer vom Gesetzgeber auf diese Weise 
besonders herv;oq~eh()lbener Aspekt1bei einer 
Konzessionserteilung ist, daß eine Konzession für 
ein Gastgewet1be mit der Berecht'llgung für die 
Beherberg.ung Vlön Gästen nur dann erteilt wer
,den darf, wenn die Voraussetzung des § 193 
Albs. 1 Z. 4 GewO 1'973 ~das ist die Voraus~ 
setzu!1lg, daß - wenn es sich um die Errichtung 
einesneuen Betriebes handelt - die örtlichen 
Einrichtnmgen, wie Wasserversorgungsanlagen, 
Kanallisation oder Kl1äranlagen, AbsteUmöglich
keiten für KraftfahrzeThge u. ,dgl., für den Ln Aus
sicht genommenen Gastgewerbebetrieb aus
reichen) vorliegt. Der Gemeinde des Standortes 
stehtawf Grund des § 207 GewO 1973 das Recht 
ider Berufung gegen einen Bescheid, mit dem 
elne Konzession für ein .Gastgewerbe mit der Be
rechtigung für die Beherbergung von Gästen er
tei~t worden ist, zu., wenn das VorEegen der 
Voraussetzung gemäß § 193 Abs. 1 Z. 4 GewO 
1973, zu der ldie Gemeinde des Standortes. ge
mäß. § 205 GewO 1973 zu hörep. ist, entgegen 
,der fristgerecht a,bgegebenen Ste1IThngnahme die
ser Gemeinde .als gegeben angenommen oder 
wenn die Gemeinde des Standortes nicht über 
das VorLiegen dieser Voraussetzung gehÖrt wor-
den ist. " 

Weiters wird bei der ErteiLung einer Kon
zession zurmBetriebeines SchleppMtes die be
sondere Voraussetzung gefordert, daß die beaJb
sichtigte Gewerbeausülbu-ng keine nicht ZThmut
·bare Konlmrrenzierung für' ein Haupt- oder 
Kleinseilbahnunternehmen bedeutet. Wenn das 
Ge1?iet, in dem der Schlepplift errichtet wel'den 
soll, nur von Haupt- oder Kleinseilbahnen er
schlossen wird, ~o sind diese Seilbahnunterneh
men igemäß § 1'82 ~bs. 2 GewO 1973 unter Ein
räumung 'ei'ner Frist von vier Wochen 7JU hören. 
Wird eine KonzessilÜn für den' Betrieb eines 
SchleppLiftes erteift und widerspricht die Ent
sch'eidung Iden fristgerech,t!abgegebenen Stellurug
nahmen der ,im § 182 Abs. 2 GewO 19'73 ange
führten Seil,bahnunternehmen oder wurden d'iese 
nicht gehört, so steht diesen Seillbahnunterneh
men Idas Recht der Ber.uf:ung zu (§ 182' Albs. 3 
GewO 197.3); mit einer '!i,alchen Berufung kann 
nur eine unricht~ge Beurtellung der Frage des 
Vodiegens der nicht zumutbiren Konkurrenzie
rung e~nes HaThpt- OIder Kleinsei1bahnunterneh
mens geltend gemacht werden (§ 182 ,Abs. 4 
GewO 1973)'. - Siehe auch Art. 1 Z. 1 und die 
E111äuterungen' hiezu. . . 

Schließlich wird Ibeider ErtdLung von Kon
zessionen für das Mietwagen- und T'axi~Gewerbe 
:g,emäß § 5 Abs. 1 des Gelegenheitsverkehrs-Ge
setzes noch die V:oraussetzung gefordert, daß die 
Leistungsfähigkeit des Betriebes gegeben ist ~beirn 
Hotelwagen-Gewel.1be ist auf Grund des § 376 

Z. 36Th. a GewO 1'973 entgegen dem § 5 Abs. 1 
des Geiegenheitsver:kehrs-Gesetzes das Vorliegen 
dieser Voraussetzung nicht erfor,derlich). Wird 
eine KÖI1lZ~si'On für d;1S' Mietwa,gen-Gewerhe ent
gegen den Ämßerungen ,d'erim § 1'6 Albs. 1 des 
Gdegeniheitsverkehrs-Gesetzes genannten in Be
tracht komrmend:en Stellen (Gemeinde des in Aus
sicht genommenen Stamdortes, zuständige Glie
derung der Lan'deskammer der gewerblichen 
Wirtschaft) erteiJt, so steht diesen Ste'11en gemäß 
§ 16 Abs. 2 leg. cit. das Recht der Bemfurug zu, 
mit ,der gemäß § 16 Abs. 3 leg. cit. auch eine 
unrichtige Beurteilung ,der Fpge der Leistungs
fähigkeit des Betriebes geltend gemacht werden 
kann. 

In Würdigung dieser vom Gesetzgeber noch 
besonders hervorgehobenen Aspekte bestimmter 
Konzessionserteilungsverfahren solilte der Be
deutsamkeit der Ertei1'ung von Konzessionen zu
mindest dadurch Rechnung getragen wel1den, daß 
,der InstanzenZlUg in jenen Fällen' bis zum Bun
desminister geht, in denen die Bezirksverwal
tungsibehörde und ,der Lan:deshauptmann keine 
gleich:Fautenden Entscheidungen gefä'11thaben, 
weil sie bei, der Beurteilung der vom Gesetzgeber 
besonders hervorgehobenen Aspekte von Kon
zessionserteilungsverfahren einen unterschied
lichen Standpunkt eingenommen haben. Zu dem 
im Begutachtungsverfahren von einigen Stellen 
gemachten Einwand, die Tatsache, tlaß die erste 
und zweite Instanz keine gleichIlautenden Ent
scheidungen getroffen hätten, mache eine Ange
legenheit nicht im Sinne des Art. 103 Abs. 4 
B-VG bedeutend, i'st :w ,bemerken, daß ent
sprechend den bisher~gen Darlegmngen schon die 
Ertei,lung dner Konzession an sich insbesondere 
,dann eine bedeutende Angelegenheit darstellt, 
wenn der Gesetzgeber bestimmte Aspekte bei der 
Konzes·sionserteilung besonders hervorgeholben 
hat. Wenn nun gem,äß Art.1'Ü3 Abs, 4 B-VG 
Ausnahmen von' dem GrundsatZ, daß der In
'Stanzenzug in Iden Angelegenheiten der mittel
baren Bun,desverwaltung beim Landeshauptmann 
endet, wenn dieser als' Rechtsmitte1behörde zu 
entscheiden hat, wegen ,der Bedeutung der Ange
legenheit zullässig sind, so heißt dies aber nicht, 
daß in jedem Fald der administrative In~tanzen
zug !bis zum Bundesminister gehen muß (arg. 
zulässig). Die vorgesehene Regelung, daß der 
aidministr.ative Insta,nzenzug nur dann bis zum 
Bundesminister gehen san, wenn die erste und 
zweite Insta:nz keine gleichlautenden Entschei
dungen getroffen haiben, steht daher durchaus 
im -Ein:klang mit Art. 103 Albs. 4 B-VG, weil die 
Bedeutung der Angelegenheit sich nicht daraus 
ahleitet, daß keine gleichhutenden Entsche~dun
gen getroffen worden sind. Vialm.ehrsoll im 
Interesse des bundesstaa,tlichen Prinzips der Um
stand, daß keine' g,leich:lautel1Jden Entscheidungen 
getroffen wonden sind, ein über die Voraus-

147 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 25

www.parlament.gv.at



6 147 der Beilagen 

setzungen ,rues Art. 103 AIb$. 4 B-VG hinaus
gehendes Kriterium sein, ob im Fal1e der Zu-
1ässigkeit des administrativen Instanzenzuges bis 
zum Bund.esminister wegen der Bedeutung der 
Angelegenheit der Bundesminister tatsächlich im 
Instanze1llZug angerufen werden kann. 

Zu Z. 2: 

Diese Bestimmung sieht vor, daß in Verfa-hren 
betreffen·d· die BewiliIigung der Führung eines 
Nebenlbetriebes (§ 37 GewO 1973) der lnstanzen
zu,g bis zum Bundesmini'ster für Bandet Gewerbe 
und Industrie geht, obwohl der La~desha;upt
mann in diesen Verfahren als Rechtsmittedbe
hörde zu entscheiden hat. 

Mit ,dem Rechtsinstitut des Nebenbetriebes 
gemäß § 37 GewO 1973 wird ·der im Gewerbe
recht herrschende Grunds.atz gebrochen, daß der 
Gewerbeinhaber selbst den Befähigungsnachweis 
für das von ihm ausgeübte Gewerbe zu erbrin
gen hat. Die 'besondere Bedeutung ,der Durch
hrechung dieses Grundsatzes ist bereits daran 
zu erkennen,ldaß der Gesetzgeber im § 37 
GewO 1973 die Führung ,eines Nebenbetriebes 
an eine Bewilligungspflicht gebunden hat, obwohl 
es sich bei den für einen Nebenbetrieb in Be
t1"acht kommenden Gewerben um Anmeldun'gs
gewerbe handelt. Angesichts der Bedeutung, die 
derartigen Verfahren im Hinblick auf die Durch
br:echung eines ,wesendichen Grundsatzes des 
Gewerberechtes zukQmmt, erscheint es gerecht
fertigt, wenn in diesen Verfahren ,der Instanzen
zug bis zum Bundesminister für Handel, Ge
wefibe und Industrie ,geht. Hiebei rst auch der 
Gesichtspunkt ,der Notwendigkeit einer hundes
einheitliChen Vollziehung zu beaChten, der bei 
einer DurChbrech:ung eines wesentlichen Grund
satzesdes Gewerberechtes zweifellos größte Be
rdeu0mg zukommt. 

ZuZ.3: 

Im Gegensatz zu den AnmeIdungsgewerben 
hat der Gese~eber bei den konzeSiSion~erten 
Gewerben die Bestellung eines Gesch.äftsführers 
oder Filialgeschäftsführel"s und die Übertngung 
:der Gewerbea,usübung an einen Pächter an eine 
GenehmigungspfIicht gebunden und. dadurch die 
Uedeutsamkeit solcher Verfahren unterstriChen. 
Für derartige Genehmigungen ist ,die Bezirks
verwaltungsbehör,de in erster Instanz bei jenen 
kontes'sionierten Gewerben zu'ständig, für die 'sie 
auch die Konzession in er:ster Instanz zu erteilen 
hat. 

Die Bedeutsamkeit dieser Verfahren wird 
weiters dadurch hervorgehoben, Idaß ,der zUlStän
,digen Gliederung der Landeskammer der ge
wel1blichen Wirtschaft ein Berufungsrecht gegen 
Besd1eide, mit denen solche Genehmigungen er
teilt weroen, eingeräumt wird, wenn es ·sich um 
d.ie Entscheidung über die Erbringung . des Be-

fähigungsnachwei~es auf andere Weisea1s durch 
Vorlage eines prüf.ungszeugnisses handelt uoo die 
Entschej.dung ihrem fristgerecht abgegebenen 
Gutachten widerspricht oder die Gliederung nicht 
gehört worden ist {§ 344 Abs. 1 GewO 1973). 

Der aufgezeigten BedeutJsamkeit dieser Ver
fahren soll zumindest in ,der Form Rechnung ge
tragen werden, daß der Instanzenzug in den 
Fällen bis zum zuständigen Bundesminister geht, 
in denen iIie Bezirksverwaltungslbehörde und 
der Landeshauptmann keine ,gleichhutenden Ent
sch'eidungen gefällt haben, weil sie bei ·der Be
urteilung des vom Gesetzgeber, hesonders her
vor:gehobenen Aspektes des Befähigungsnach
weises einen versch,iedenen Standpunkt einge
nommen haben. Bezüglich des im Begutachtungs
verfahren von einigen Stellen gemachten Ein
wandes, die Tatsache, ·daß die erste und zweite 
Instanz keine gleichlautenden Entscheidurigen 
getroffen hätten, mache eine Angelegenheit nicht 
im Sinne ,des ,Art. 103 Abs. 4 B-VG hedeutend, 
gilt das zu Z. 1 des § 344 Abs. 3. GewO 1973 
weiter oben Gesagte. 

Zu Art. I Z. 5 und 6: 

Für die Erteilung von Nach'sichten von der 
Erbringung des Befähigungsnachweises für die 
gebundenen Gewerbe gemäß § 103 Ahs. 1 lit. b 
und c GewQ 1973 ist gemäß § 346 Abs. 1 Z. 3 
GewO 1973 in erster Instanz die Bezirksverwal
tungsbehörde zuständig. 

Der BefähigungsnaChweis ist einer ·der wesent
lichen Grundsätze des Gewerberechtes. Die Mög
lichkeit der ErteiIung von NaChsichten vom 
vorgeschriebenen Befähigungsnachweis auf· Grund 
,des § 28 GewO 1973 IsteIlt daher eine Ausnahme
regelung dar. Der besonderen Bedeutung dieser 
Ausnahineregelung im Hinblick auf die Durch
brechung des Grundsatzes des Befähigungsnach
weises entspricht es, daß der zuständigen Glie
derung rder Landeskammer ,der gewerb1ichen 
WirtsChaft ein BerufungsreCht in solchen Ver
fahren eingeräumt wird, wenn die Behörd~ in 
ihrer Entscheidung dem fristgerecht abgegebenen 
GutaChten der Gliederung widerspricht oder 
wenn die Gliederung nicht gehört worden ist 
(§ 346 Abs. 4 GewO 1973). 

Die Bedeutung der Durchbrechung des Grund
satzes· der Erbtingung ,des formellen Befäht
gungsnachweises wird insofern Rechnung getra
gen, als die Anru!fung des Bundesministers aus 
dritter Instanz in jenen Fällen mögliCh sein soll, 
in denen die Bezirksverwaltungshehörde und der 
Landeshauptmann niCht übereinstimmende Ent
scheidungen getroffen haben. Bezüglich ,des im 
Begutachtungsverfahren von einigen Stellen ge
machten Einwandes, ,d1e Tatsache, daß ,die erste 
und zweite Instanz keine gleichlautenden Ent
scheidungen getroffen hätten, maChe eine Ange
legenheit nicht im Sinne des Art. 103 Abs. 4 

147 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)6 von 25

www.parlament.gv.at



147 der Be~lagen 7 

B-VGbedeutenid,gilt das zu Art. I Z. 4 der 
Vorlage bezüglich der Z. 1 des § 344 Aibs. 3 
GewO 1973 Gesa.gte. 

Durch ,den neuen § 346 Abs. 5 GewO 1973 
wird die Regelung ,des letzten Halbsatzes des 
§, 346 Abs. 4 GewO 1973, wonach der zustän
digen Gliederung ,der Lanldeskammer der ge
werblichen Wirtschaft gegen einen Nachsichts
besche~d, mit dein ihrer Berufung keine Folge 
gegeben worden ist, kein weiteres Beruful1lgsrecht 
zusteht, entbehrlich. ' 

Zu Art. I Z. 7: 

Im§ 347 Albs. 1 GewO 1973 'soLl der zweite 
Satz entfallen, wonach gegen die Entscheidung 
des Landeshauptmannes eine Berufung nicht zu
läs'sig ist. Diese ausdrückliche ,Abkürzung des 
Instanzenzuges ist ,im Hinblicka1if die" ',durch 
die Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1974 ge
schaffene F3!ssung des Art. 103 Ahs.4 B-VG 
envbehrlich. 

Zu A.ri. I Z. 8: 

Entscheidungen in Verfahren über den UD,l
fang von Gewerbeberechtigungen und die Bin
reihung von Gewerben ,kommt jeweils eine über 
den konkreten Anlaßfall weit hinausgehende Be
deutung zu. Die richtungsweisende Tendenz der
artiger Entscheidungen ist auch an der Regelung 
des § 349 Abs. 6 GewO 1973 zu erkennen, wo
nach Anträge auf Durchführung eines solchen 
Verfahrens auch dann zurückgewiesen werden 
können, wenn über ,die betreffende Frage in den 
letzten fünf Jahren vom Bundesminister in 
letzter Instanz oder vom Verwaltungsgerichtshof 
auf Grund einer Säumni,sbeschweI'de entschieden 
wurde. Die Regelung des § 349 Albs. 6 GewO 
1973 geht im übrigen von der Voraussetzung 
aus, ,daß der ,Bundesminister in dritter und 
letzter Instanz zur Entscheidung in derartigen 
Verfahren berufen ist. 

Weiters 'siri,d Entscheidungen über den Umfang 
von Gewerbeberechtigungen im Verhältnis zu 
anderen Gewerbeberechtigungen oder über die 
Frage, 0'0 eine gewerbliche Tätigkeit ein freies 
Gewerbe sein kann oder einem Handwerk, einem 
gebundenen oder einem konzessionierten Ge
werbe vorbehalten ist, von erheblicher wirt
schaftlicher Bedeutung für die betroffenen Ge
wer:bezweige. 

'Verfahren über den Umfang von Gewerbe
berechtigungen uilid die Einreihung von Gewer
ben behandeln somit äußerst bedeutsame Ange
,legenheiten, sodaßdie Anrufung des Bundes
ministers im: Instanzenzug auch weiterhin mög
lich sein muß. Hiebei muß auch gerade bei diesen 
Verfahren die NotWendigkeit einer einheitlichen 
Vollziehung ganz besonders berücksichtigt wer
den. 

Zu Art. I Z. 9: 

Im Hinblick auf Art. 103 Abs. 4 B-VG in 
,der Fa'ssung der Bundes-Verfas'Sungsgesetznovelle 
1974 kann nunmehr jener Teil des § 352 Abs. 12 
GewO entlallen, in dem aus,drücklich normiert 
wird, daß gegen eine Entscheidung ,des Landes
hauptmanneseine weitere Berufung nicht zu
lässig ist. ' 

Zu Art. I Z. 10: 

Da die Regelungen, die bisher unter der über~ 
schrift "i) V erfahren zur Genehmigung von Be
triebsanlagen" zU'sammengefaßt waren, durch die 
Einfügung des § 359 a GewO 1973 durch Art. I 
Z. 12 der Vorlage auchal1ldere Verfahren aLs das 
Genehmigungsverfahren einbeziehen war eine 
1\nderung dieser überschrift erforderiich. 

Zu Art. I Z. 11: 

Durch die gemäß Art. I Z. 10 vorgesehene 
1\nderung der überschrift vor § 353 GewO 1973 
könnten Zweifel entstehen, ob § 356 Abs. 1 
GewO 1973 weiterhin wie ursprünglich vorge
sehen nur für Verfahren betreffend die Genehmi
gungder Errichtung und ,des Betriebes von Be
triebsan:lagen ,sowie ,im Sinne des § 81 GewO 
1973 für Verfahren betreffend die 1\nderung 
einer genehmigten Betriebsanlage gilt. Dies soll 
durch die Ergänzung ,des § 356 Abs. 1 GewO 
1973 durch die Worte "auf Grund eines An
suchens um Genehmigung der Errichtung und 
,des Betriebes einer Betriebsanlage oder um Ge
nehmigrungder 1\nderung einer genehmigten Be
triebs anlage" klargestellt werden. 

Da [m Begutachtungsverf.ahren von einigen 
Stellen die Befürchtung geäußert wor,den ist, die 
vorgeschlagene Al1Iderung des §, 356 Abs. 1 
GewO 1973 könnte eine nicht erwünschte 1\nde
rung der Rechtslage nach sich ziehen, sei zur 
Klarstellung noch folgendes bemerkt: 

In den im: § 356 Arbs. 1 GewO 1973 ange
führten Verfahren hat 'so wie bisher eine Augen
scheinsverhandlungstattzufinden, die in der in 
dieser Bestimmung geregelten Weise bekannt
zumachen ist. Darüher hinaus kann a:ber auch 
bei anderen Verfahren (z. B. Verfahren über ein 
Ansuchen um Erteilung der Betriebsbewilligung, 
Verfahren über einen Antrag um Abstandnahme 
von im Genehmigungsbescheid vorgeschriebenen 
Auflagen) eine Augenscheinsverhandlung statt
finden, zu der aber nur mehr jene Nachbarn zu 
laden sein werden, die in diesen Verfahren 
ParteisteIlung haben (vgl. § 356 Abs. 4 und 5 
GewO 1973); bei diesen Verfahren ist also die 
im § 356 Ahs. 1 GewO 1973 vorgeschriebene 
Bekanntmachung ,der Augenscheinsverhandlung 
nicht mehr erforderlich. 

3 
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Zu Art. I Z. 12: 

Soweit nicht gemäß § 334 Abs. 1 Z. 1 his 4 
GewO 1973 in erster InJstanzder Landeshau pt
mann und gemäß § 335 Z. 1 GewO 1973 in 
erster Instanz der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe lUnd Industrie zuständig ist, ist für Ver
fahren nach Iden Vor&chriften über Idie gewerb
ilichen Betriebsanilagen in erster Instanz die 
Bezirksverwaltungsbehörde zuständig. Daraus 
ergibt sich, daß die Bezirksverwaltungsbehör,de 
bei der überwiegenden Mehrheit der in Betracht 
kommenden gewerblichen Betriebsanlagen erster 

, Instanz zuständig ist. 

Gemäß § 74 Ahs. 2 GewO 1973 dürfen ge
werbliche Betriebsanlagen nur mit behördlicher 
Genehmigung errichtet oder betrieben . wel"lden, 
Wenn ·sie wegen der Verwendung von Maschinen 
und Geräten, wegen ihrer Betniehsweise, wegen 
ihrer Ausstattung oder 'sonst geeignet sind, 

1. das Leben oder die Gesundheit :des Gewerbe
treibenden, der nicht den Bestimmungen des 
Arbeitnehmerschutzgesetzes, BGBL Nr. 234/1972, 
unterliegenden mittätigen Familienangehörigen, 
der Nachbarn oder der Kunden, die ·die Betriebs
anlage der Art des Betriebes gemäß aufsuchen, 
oder das Eigentum oder 'Sonstige dingliche Rechte 
der Nachbarn zu gefährden, 

2. die Nachbarn ,durch Geruch, Lärm, Rauch, 
Staub, Erschütterung oder in anderer Weise zu 
belästigen, 

3. die Religionsausü'bung in Kirchen,den 
Unterricht in Schulen, den Betrieb von Kranken
und KuranstaIten oder die Verwendung oder 
den Betrieb anderer öffentlichen Interessen die
nender benachbarter Anlagen oder Einrichtun
gen zu beeinträchtigen, 

4. die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit 
des Verkehrs an o.der auf Straßen mit öffent
lichem Verkehr wesentlich xu beeinträchtigen 
oder 

5. eine nachteilige Einwirkung auf die Beschaf
fenheit der Gewässer hetbeilzuführen,sofern 
nicht ohnedies eine Bewilligung auf Grund was
serrechtlich'er Vorschriften vorgeschrieben ist. 

Weiters räumt § 356 Abs. 3 GewO 1973 den 
Nachbarn (siehe hiezu die Umschreibung des 
Begriffes ,des Nachbarn im § 75 Abs. 2 und 3 
GewO 1973), ,die Einwendungen gegen die An
lage im Sinne des § 74 Abs. 2 Z. 1, 2, 3 oder 5 
GewO 1973 erheben, ParteisteIlung ein, sodaß 
es sich bei diesen Verfahren .in der Regel um 
Mehrparteienrverfahren handelt. 

Im Hinblick auf diese Vielfalt der zu schützen
den Interessen kommt' Iden Verfahren gemäß 
dem Betriebsanlagenrechtder Gewerbeordnung 
1973 eine ganz besondere Bedeutung, insbeson
dere auf dem Gebiete des Nachbarschafts- und 
Umweltschutzes, ~u. In Anbetracht der Interes
senvie1falt bedarf es bei Verfahren betreffend Be-

triebsanl'3.gen . einersorgf:rltigen Abwägung aller 
Zu schützender Interessen, um eine befriedigende 
Lösung für alle Betroffenen zu finden. Hieb ei 
muß hedacht werden, ·daß Maßnahmen auf dem 
Gebiete ,des Nachbarschafts- und Umweltschutzes 
für die betroffenen Gewel"lbetreibenden einen er
höhten finanziellen Aufwand bedeuten. Anderer
seits ist es aber auch im Interesse vor aIlemdes 
Nachbarschafts- um Umweltschutzes, daß an den 
Schutz der im § 74 Abs. 2 GewO 1973 um
schriebenen Interessen ein strenger, aber auch 
w~itestgehend einheitlicher' Maß·stab angelegt 
WIrd, um aUen Menschen in österreich gesunde 
Lebens-bedingungen sichern zu können. Eine 
bundeseinheitliche VoJ1ziehung dieser Vorschrif
ten ist auch deswegen unbedingt notwendig, um 
eine dem einheitLichen Wirtschafts gebiet öster
reichs Rechnung tragende Chancengleichheit der 
Gewerbetreibenden gewährleisten zu können, die 
ja ein Ziel ·der Gewerbeordnung 1973 ist. Eine 
solche einheitliche Vollziehung im R.ahmen der 
so bedeutsamen Verfahren hetreffendBetriebs
anlagen kann aber nur sichergestellt werden, 
wenn in den diese .A'spekte wesentlich berühren
den Verfahren der administrative Instanzenzug 
auch dann bis zum Bundesminister für Handel, . 
Gewerbe und Industrie geht, wenn der Landes
hauptmann als Rechtsmittelbehörde zu entschei-
~nh~ . . 

Zu den einzelnen Ziffern des neuen § 359 a 
GewO 1973 ist im einzelnen foLgendes Zu sagen: 

ZuZ.1: 

Das Verfahren betreffend ,die Genehmigung 
der Errichtung und des Betriebes einer gewerb
lichen Betriebsanlage ist das grundlegende Ver
fahren gemäß den Vorschriften der Gewerbe
ordnung 1973 Thber die Betriebsanlagen. Durch 
dieses Verfahren soll sichergestellt werden, daß 
gewerbliche ß.etriebsanlagen, die geeignet sind, 
die im § 74 Aobs. 2 GewO 1973 angeführten 
IntereS'Sen zu gefährden, nicht ohne hehördliche 
Genehmigung errichtet und betrieben werden. 
Die Betriebsanlagen dürfen gemäß § 77 Abs. 1 
GewO 1973 hur dann genehmigt werden, wenn 
überhaupt oder bei Einhaltung der von der 
Genehmigungsbehörde vorgeschriebenen Auf
lagen zu erwarten ist, daß eine Gefährdung im 
Sinne des § 74 Aobs. 2 Z. 1 GewO 1973 ausge
schJossen ist und Belästigungen, Beeinträchtigun
gen oder nachteilige Einwirkungen im Sinne des 
§ 74 Abs. 2 Z. 2 bis 5 GewO 1973 auf .ein 
zumut'bares Ausmaß beschränkt werden. Unter 
Berücksichtigung der grundlegenden Bedeutung 
dieses Verfahrens ist die Anrufung des Bundes
ministers für Handel, Gewerbe und Industrie 
als dritte Instanz unbedingt notwendig. 

ZuZ.2: 
Die GenehmigungS'behörde kann im Geneh

migungsbescheid anordnen, daß die B'etriebs
anlage oder Teile von Betriebsanlagen erst allf 
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Grund einer BetriebsbewiHigung in Betrieb ge
nommen wer,den dürfen, wenn die Auswirkun
gen ,der Anl'age oder von Teilen der Anlage im 
Zeitpunkt der Genehmigung nicht ausreichend 
beurteilt werden können. Daraus geht zunächst 
hervor, daß dieses Verfahren dann zum Tragen 
kommt, wenn es sich um bedeutsamere Anlagen 
harudelt. Bei der Erteilungder Betriebsbewilli
gung können auch andere oder zusätzliche.· Auf
lagen vorgeschrieben werden. Es handelt sich also 
bei der Betriebshewilligung nicht nur um das 
Ergebnis einer überprüfung, Olb die Betriebs
anlage entsprechend dem Genehmigungsbescheid 
errichtet worden ist. Vielmehr ergänzt das Ver
fahren betreffend ,die BetriebsbewiUigungdas 
Genehmigungsverfahren, indem die Behörde 
auch nach bereits erfolgter Genehmigung noch 
zusätzliche oder andere Auflagen zum Schutz der 
im § 74 Abs. 2' GewO 1973 umschriebenen 
Interessen vorschre~ben kann. Das Verfahren be
treffend die Betrieb9bewilli.gurig hat daher. eine 
dem Genehmigungsverf,ahren gleichgroße Bedeu
tung und ist ,daher auch hinsichtlich des Instan
zenzuges einer gleichen Behandlung wie ,das Ge
nehmigungsverfahren zu unterwerfen. 

ZuZ.3: 

Gemäß § 78 Albs. 4 GewO 1973 hat die Ge
werbebehörde auf Antrag von der Verpflichtung 
zur Herstellung ,des dem Genehmigungsbescheid 
entsprechenden Zustandes dann Abstand zu neh
men, wenn es außer Zweifel steht, daß hiedurch 
die durch den Genehmi&ungsbescheid getroffene 
Vorsorge nicht verringert wird. Im Hinblick auf 
die gemäß § 74 Abs. 2 GewO 1973 im Ver
fahren betreffend Betriebsanhgen zu schützenden 
Interessen ist die Abstandnahme von im Ge
nehmigungsbescheid vorgeschriebenen Auflagen 
in ihrer Bedeutung der Genehmigung einer Be
triebs anlage gleichzuhalten. Denn einerseits sind 
die vorgeschriebenen Auflagen Maßnahmen zum 
Schutz der im § 74 Albs. 2 GewO 1973 um
schriebenen Interessen; andererseits stellen sie 
aber auch eine große Belastung für clen Gewerbe
treibenden dar. Die im Hinblick auf das ein
heitliche Winschaftsgebiet tlsterreichs zu gewähr
leistende Chancengleichheit für alle Gewerbe
treibenden macht die Frage, ob' von einer im 
Genehmigungsbescheid vorgeschriebenen Auflage 
Abstand genommen werden kann, zu einer 
äußerst bedeutsamen Frage, bei der auch die 
Notwendigkeit einer bundeseinlleitlichen Voll
ziehung nicht außer acht gelassen wer,den kann. 

ZuZ.4: 

Ergibt sich nach Genehmigung einer Betriebs
anlage, daß die gemäß § 74 Abs. 2 GewO 1973 
wahrzunehmenden Interessen trotz Einhaltung 
der im Genehmigungsbescheid und der im Be
triebsbewilligungsbescheid vorgeschriebenen Auf
lagen nicht hinreichend geschützt sind, so hat 

die Behöl"de die erforderlichen anderen oder Zu
sätz,lichen Auflagen vorzuschreiben; , soweit 
solche Auflagen nicht zur Vermeidl,mg einer Ge
fährdung des Lebens oder der Gesundheit der 
im § 74 Abs. 2 Z. 1 GewO 1~73 genannten Per
sonen notwendig ,sind, müssen diese Auflagen 
für die B etriebsinll alb er wirtschaftlich zumutbar 
sein. Das Verfahren betreffend die Vorschreibung 
anderer oder zusätzlicher Auflagen gemäß § 79 
GewO 1973 ermöglicht also .in Durchbrechung 
des Grundsatzes der Rechtskraft die Vorschrei
bung weiterer Auflagen für bereits genehmigte 
Betriebsanlagen. Die Bedeutsamkeit solcher Vor
schreibungen in Durchbrechung des Grund
satlZes der Rechtskraft ist der Bedeutung des Ge
nehmigungsverfahrens gleichzuhalten und erfor
dert daher auch eine gleiche, BehandLung hinsicht-
lich des Instanzenzuges. ' 

, ZuZ.5: 

Wird eine genehmigte Anlage so geändert, 
daß sich neue oder größere Gefährdungen, Be
lästigungen, Beeinträchtigungen oder nachteilige 
Einwirkungen im Sinne des § 74 Abs. 2 GewO 
1973 er.geben können, so hedarf die Äniderung der 
Anlage ,ebenso einer Genehmigung wie die Er
richtung. Es bedarf daher keiner weiteren Aus
führung, daß die Bedeutung dieses Verfahrens 
ebenso groß ist wie die des Verfahrens be
treffend die Genehmigung der Errichtung und 
des Betriebes einer Anlage. Das Verfahren über 
ein Ansuchen um Genehmigung der Änderung 
einer genehmigten Betriebsanlage bedarf daher 
hinsichtlich des Instanzenzuges einer gleichen 
Regelung wie das Genehmigungsverfahren. 

Zu Z. 6 und 7: 

Gemäß § 82 Abs. 1 GewO 1973 können durch 
Verordnung für genehmigungspflichuige Arten 
von Anlagen zum Schutz der im § 74 Ahs. 2 
GewO 1973 umschriebenen Interessen unter Be
dachtnahme auf den Stand der Techruik, die ein
schlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse und 
die Gesichtspunkte der Raumordnung nähere 
Vorschriften über die Betriebsweise, die Aus
stattung oder das zulässige Ausmaß von Emissio
nen von Anlagen erlassen werden. 

Gemäß § 82 Abs. 3 GewO 1973 ist die Vor
schreibung von Auflagen, die von den Bestllm
mungen einer Verordnung gemäß § 82 Abs. 1 
GewO 1973 abweichen, zulässig, wenn hiedurch 
der gleiche Schutz erreicht wird; wird im Einzel
fall durch die Einhaltung der Bestimmungen einer 
Verordnung gemäß § 82 Abs~ 1 GewO 1973 der 
Schutz der im § 74 Abs. 2 GewO 1973 umschrie
benen Interessen nicht gewährleistet, so sind ge
mäß § 82 Abs. 4 GewO 1973 zur Erreichung 
dieses Schutzes auch über die Bestimmung der 
Verordnung hinausgehende Auflagen vorZu
schreiben. 
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10 147 der Beilagen 

Die Vorschreibung von Auflagen gemäß § 82 
Abs. 3 oder 4 GewO 1973 bedeutet also ein Ab
gehen von generellen Normen und bedarf sohin 
einer besonders sorgfältigen Beurteilung. Durch 
derartige Vorschreibungen muß einerseits im 
Falle des § 82 Abs, 3 GewO 1973 der gleiche 
Schutz erhalten bleiben wie bei Einhaltung der 
Vero~dnU:ngsbestimmungen; ,anderers,eits muß im 
FaNe des § . 82 Abs. 4 GewO 1973 der durch die 
Verordnung in der Regel gewährleistete Schutz 
aUch in jenen meist kompltizierten Fällen erreicht 
werden, in denen sich ausnahmsweise die Ver
otdnt\ngsbestimmungen als nicht ausreichend er
weiserl. Deswegen Und iin Hinblick auf die Not
wendigkeit einer einheitlichen Vollziehung im 
Interesse der Chancengleichheit der Gewerbetrei
benden und des Nachbarschafts- und Umwelt
schutzes soll in derartigen Verfahren der Bundes
minister auch in dritter Instanz entscheiden kön
nen. 

ZuZ.8: 

Die Regelung des § 83 GewO 1973 steHt sicher, 
daß aJuchdurch eine aufgelassene Betriebsanla.ge 
nicht der Schutz der im § 74 Abs. 2 GewO 1973 
umschl'iebenen Interessen beeinträchtigt wird. 
Auch die von bereits aufgelassenen Betriebsan
lagen ausgehenden Gefahren für die Nachbar
schaft und die Umwelt ~ind von solcher Bedeu
tung, daß ihnen größte Aufmerksamkeit und 
Sorgfalt gewidmet werden muß. Der für d~e hie
bei zu treffenden Vorkehrungen notwendige, 
oftmals erhebliche finanzielle Aufwand und die 
Notwendigkeit der Vorschreibung von Maßnah
men, die einen dauernden Schutz vor den von 
einer aufgelassenen Betriebsanlage ausgehenden 
Gefahren gewährleisten können, erheNt die große 
Bedeutung der diesbezügLichen Verfahren und 
,die Notwendigkeit eines Dreiinstanzenzuges. 

ZuZ.9: 

Wenn Umstände bekannt werden, die die Ge
nehmigungspflicht einer Anlage im Sinne des § 74 
GewO 1973 begründen könnten, der Inhaber 
der Anlage aber in Zweifel zieht, daß die Vor
aussetzungen für die Genehmigungspflicht ge
geben seien, so hat die Behörde auf Antrag des 
Inhabers der Anlage die Anlage oder das Vor
haben zu prüfen und durch Bescheid festzustellen, 
ob die Errichtung und der Betrieb der Anlage 
der Genehmigung bedürfen; ein Feststellungs
bescheid ist jedoch nicht zu erlassen, wenn die Ge
nehmigungspf1.icht der Anlage offenkundig ist 
(§ 358 Abs. 1 GewO 1973). 

Die Frage, ob es sich bei einer Anlage oder bei 
·einem Vorhaben um eine genehmigungspflichtige 
Anlage bzw. um ein genehmigungspflichtiges Vor
haben handelt, ,ist vom Standpunkt der gemäß 
§ 74 Abs. 2 GewO 1973 zu schützenden Inter-

essen eine äußerst bedeutsam~ Frage. Denn hie
von hängt es ab, ob eine Anlage dem Geneh
migungsverfahren mit allen scinen daraus folgen
den Konsequenzen unterworfen ist. Daher ist hei 
derartigen Verfahren eine Anrufung . des Bun
desministers auch in dritter Instanz notwendig, 
zumal die Notwendigkeit einer einheitlichen Voll
ziehung bei diesen Verfahren nicht unberücksich
tigt bleiben kann. 

Zu Z. 10: 

Der oben. wiedergegebene § 358 Abs. 1 GewO 
1973 ist sinngemäß anzuwenden, wenn der In
haber einer gewerbLichen Betl1iebsanlage die Fest
stellung beantragt, ob eine gemäß § 82 Abs. 1 
und 2 GewO 1973 erlassene Verordming auf seine 
Betriebsanlage anzuwenden ist (§358 Abs; 3 
GewO 1973). 

Bezüglich der Bedeutsamkeit solcher Verfahren 
sei zunächst auf das unter "Zu Z. 9" besprochene 
Verfahren hingewiesen. Auch den Feststellungen 
gemäß § 358 Abs. 3 GewO 1973 kommt vom 
Standpunkt des Nachbarschafts- und Umwelt~ 
schutzes eine große Bedeutung zu. Dies recht
fertigt eine gleiche Behandlung hinSlichtlich des 
Instanzenzuges wie beim Verfahren gemäß § 358 
Abs. 1 GewO 1973. 

In nachstehenden Verfahren gemäß dem Be
triebsanlagenrecht gemäß der Gewerbeordnung 
1973 soll hingegen keine vom Art. 103 Abs. 4 
B-VG abweichende Regelung getroffen werden: 

a) Verfahren betreffend Verlängerung der Frist 
zur Inbetriebnahme der Anlage bzw. bei Unter
brechung des Betriebes der Anlage (§ 80 Abs. 2 

und 3 GewO 1973) 

Da derartige V;erfahren .die ,im Rahmen des 
gewerblichen Betriebsanlagenrechtes zu wahren
den Interessen nicht in einer solchen Weise be
rühren wie die bisher besprochenen Verfahren, 
ist keine vom Art. 103 Abs. 4 B-VG abweichende 
Regelung des Instanzenzuges vorzusehen. 

b) Verfahren betreffend die Genehmigung von 
Vorarbeiten (§ 354 GewO 1973) 

In Anbetracht des provisorischen Charakters 
der Genehmigung von Vorarbeiten wird für die 
diesbezügltichen Verfahren, bei denen die im ge
werbLichen Betriebsarrlagenrecht zu wahrenden 
Interessen nicht in der Weise berührt werden wie 
in anderen Verfahren, keine von Art. 103 Abs. 4 
B-VG abweichende Regelung des Instanzenzuges 
vorgesehen. 

Zu Art. I Z. 13: 

Für Verfahren betreffend die Entziehung von 
Gewerbeberechtigungen sowie betreffend Maß
nahmen gemäß § 91 GewO 1973 ist die Bezirks
verwaltungsbehörde in erster Instanz dann zu-
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ständig, wenn es Slich um Anmeldungsgewerbe 
oder um solche konzessionierte Gewerbe handelt, 
für dereri Erteilungin erster Instanz die Be
zirksverwaltungsbehörde zuständig ist (§ 361 
Abs. 1 GewO 1973). Wie die EntZ'iehungsgründe 
des § 87 (Vodiegen von Umständen, die bei Be
gründung des Gewerbes gemäß§ 13 GewO 1973 
zum Ausschluß von der Gewerbeausübung ge
führt hätten, oder mindestens dreimalige Be
strafung wegen übertretung von gewerberecht
lichen Vorschriften, die die Ausübung des Ge
werbes regeln, oder von' anderen Rechtsvor
schriften, die den Gegenstand des Gewerbes bil
dende Tätigkeiten regeln, oder Bestrafung wegen 
Beihilfe zur Gewerbeausübung ohne entspre
chende Gewerbeberechtigurig; außerdem muß in 
allen dies-en Fällen ein v,;citeres vorschriftswidriges 
Verhalten zu befürchten sein), § 88 Abs. 1 (Ver-

. lust der österreichischen Staatsbürgerschaft, wenn 
nach den besonderen Umständen des Falles ge
schlossen werden muß, daß die weitere Gewerbe
ausübung den öffentlichen Interessen, insbeson
dere den Interessen der österreichischen Wirt
schaft zuwiderläuft und gegenüber dem betref
fenden ausländischen Staat keine Gegenseitligkeit 
gemäß§ 14 Abs. 1 GewO 1973 nachgeWliesen 
worden ist und auch keine Gleichstellung mit In
ländern gemäß § 14 Abs. 2 GewO 1973 ausge
sprochen worden list) und § 89 Abs. 1 (Begehung 
von Handlungen oder Unterlassungef\, die die 
Annahme rechtfertigen, daß der Gewerbeinhaber 
nicht mehr di,c für die Ausübung eines konzessio
nierten Gewerbes g,emäß § 25 Abs. 1 Z. 1 GewO 
1973 er,forderliche Zuverlässigkeit hesitzt)erken
nen lassen,ist die Entziehung der Gewel1beberech
tigung bzw. eine Maßnahme gemäß § 91 GewO 
1973 auszusprechen, wenn die weitere Gewerbe
ausübung öffentlichen Interessen zuwiderläuft; 
Maßnahmen gemäß § 91 GewO 1973 sind der 
Widerruf der übertragung der Ausübung des 
Gewerbes an einen Pächter, der Widerruf der Be
stellung eines Geschäftsführers oder Ftilial
geschäftsführers sowie der Auftrag, eine Person, 
der ein maßgebender Einfluß auf den Betr,ieb der 
Geschäfte einer juristischen, Person oder Per
sonengesellschaft des Handelsrechtes zusteht, 
innerhalb einer bestimmten Frist zu entfernen, 
widrigenfalls die Gewerbeberechtigung der juristi
schen Person bzw. der Personengesellschaft des 
Handelsrechtes zu ,entziehen ist. Andererseits ist 
aber für die betroffenen Gewerbetreibenden mit 
der Entziehung der -Gewerbeberechtigurig oder 
mit einer Maßnahme gemäß § 91 GewO 1973 die 
Vernichtung ihrer Existenz. verbunden. Diese ein
ander Wlidersprechenden Interessen machen der
artige Verfahren besonders bedeutsam. Hinzu 
kommt noch, daß die Vernichtung der .Existenz 
des Gewerbetreibenden in der Regel Hand in 
Hand mit der Vernichtung von Arbeitsplätzen 
einhergeht und damit die Entziehung der Ge~ 
werbeberechtigung bzw. eine Maßnahme gemäß 

§ 9·1 GewO .1973 vom arbeitsmarkt- und sozial
politischen Standpunkt eine über- die Frage der 
Existenz des betroffenen Gewerbetreibenden weit
gehende BedeUtung hat. Diese Bed~utung bringt 
derzeit schon § 361Abs. 2 GewO 1973 ium Aus
druck, wo festgelegt wird, daß vor der Entzie
hung der Gewerbeberechtigung oder einer Maß
nahme gemäß § 91 GewO 1973 auch die Kammer 
für Arbeiter uIid Angestellte zuhören ist, wenn 
Arbeitnehmer im Betriebe beschäftigt sind. Ange
sichts dieser Bedeutung der in Rede stehenden 
Verfahren ist die ausnahmsweise Verlängerung des 
administra'tiven Instanzenzuges an den Bundes
minister geboten. 

Zu Art. I Z. 14: 

Mit der Bestimmung des § 377 wird die über
leitung der Realgewerberechte und Dominikal
gewerberechte in Personalgewerbeberechtigungen 
im Sinne der Gewerbeordnung 1973 festgelegt. 
Bei Verfahren über Anzeigen betreffend d,ie Ge
brauchnahme des Rechtes, daß ein Realgewerbe
recht oder' Dominikalgewerberecht als Gewerbc~ 
berechtigung im Sinne der Gewerbeordnung 1973 
zu gelten hat, tritt tim Falle der Erlassung eines 
negativen Bescheides über eine solche Anzeige ein 
Rechtsverlust insofern ein, als das betreffende 
Realgewerberecht oder Dominikalgewerberecht 
mit Rechtskraft des diesbezüglichen Bescheides 
erlischt (§ 377 Abs. 4 GewO 1973). Da hier also 
eine Rechtsvernichtung vorgesehen ist, die ohne 
irgendein Verschulden des Inhabers eines Real
gewerberechtes oder Dominikalgewerberechtes 
Platz greifen kann, und es sich außerdem um die 
endgültige' Elimlinierung dieser Gewerberechte 
handelt, erscheint es gerechtfertigt, wenn in die
sen Verfahren der Instanzenzug bis zum Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie 
geht. Hiebei ist auch der übergangscharakter des 
§ 377 GewO 1973 zu beachten; diese Regelung 
wird nämlich nach Erledigung aller Anzeigen 
- diese sind spätestens drei Jahre nach dem In
krafttreten der Gewerbeordnung 1973 zu er
statten.- gegenstaf\dslos werde?' 

Im Hinblick auf das Inkrafttreten der Ge
werbeordnung 1973 am 1. August 1974 können 
Anzeigen gemäß § 377 Abs. 1 GewO 1973 bis 
spätestens 31. Juli 1977 erstattet werden. Die 
Übergangsbestimmung des Art .. VI Abs. 2 der 
Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1974, wonach. 
für die am 1. Jänner 1977 anhäng>igen Rechts
inittelverfahren hinsichtlich der Regelung des In
stanzenzuges die bis zum 1. Jänner 1977 in Kraft 
gewesenen Bestimmungen gelten, reicht daher 
nicht aus, um für alle Verfahren über Anzeigen 
gemäß § 377 Abs. 1 GewO 1973 den Instanzen
zug bis zum Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und IndustDie zu g~währleisten. Auch diese mög
Liche Ungleichbehandlung ; der betroffenen In-
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haber von Rea,l- und Dominikalgewerberechten 
macht eine ausdrückLiche Regelung betreffend die 
Verlängerung des Instanzenzuges bis zum Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie er
forderlich. 

Zu Art. II: 

Gemäß § 1 Abs. 3 erster Halbsatz des Ge
legenheitsverkehrs-Gesetzes gelten unter Berück
sichtigung der Regelung des § 380 Abs. 1 GewO 
1973 für die dem Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 
unterliegenden Gewerbezweige d,ie Vorschriften 
der Gewerbeordnung 1973, soweit nicht das Ge
legenheitsverkehrs-Gesetz besondere Bestimmun
gen trifft. § 16 Abs. 4 des Gelegenheitsverkehrs
Gesetzes enthält eine besondere Bestimmung über 
den administrativen Instanzenzug bei Verfahren 
betreffend die Erteilung von Konzessionen nach 
dem Gelegenhelitsverkehrs-Gesetz. Um eine ein
heitliche Regelung des administrativen Instanzen
zuges für alle konzessio1l!ierten Gewerbe zu er
reichen, muß die im Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 
enthaltene "besondere Bestlimmung" beseitigt 
werden, damit die in der Gewerbeordnung 1973 
vorgesehene Regelung des administratliven Instan
zenzuges bei Verfahren betreffend die Erteilung 

. von Konzessionen zum Tragen kommt. Der ad
ministrative Instanzenzug bei Verfahren betref
fend die Erteilung von Konzessionen nach dem 
Gelegenheitsverkehrs-Gesetz wird daher lin Hin
kunft durch § 344 Abs. 3 Z. 1 und 2 GewO 1973 
in der Fassung des Art. I Z. 4 der Vorlage ge
regelt sein. Die neue. überschrift für § 16 des 
Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes soll verdeutLichen, 
daß § 16 des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes in 
Hinkunft zwar Regelungen, welche Stellen vor 
der Erteilung einer Konzession ein Recht auf 
Anhörung und unter welchen Voraussetzungen 
diese Stellen ein Berufungsrecht gegen einen Be
scheid,' mit dem eine Konzession erteilt wird, 
haben, aber nicht Regelungen über den admini
strativen Instanzenzug enthält. 

Im Begutachtungsverfahren wurde bezüglich 
der dem Güte~beförderungsgesetz und dem Ge
legenheitsverkehrs-Gesetz unterliegenden Ge
werbe die Frage aufgeworfen, ob im Biinblick dar
auf, daß § 344 Abs. 3 GewO 1973 lin der Fassung 
des Art. I Z. 4' der Gewerberechtsnovelle 1976 
einen administrativen Instanzenzug expressis' 
ver bis nur an den Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie vorsieht, der Instanzen
zug bezüglich dieser Gewerbe weiterhin an den 
Bundesminister für Verkehr, der ja gemäß' Teil 2 
Abschnitt M Z. 4 der Anlage zu § 2 des Bundes
mi1l!isteriengesetzes 1973 für die Angelegenheiten 
des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs 
zuständig ist, geht. Hiezu ist folgendes zu sagen: 

Wenn auch § 344 Abs. 3 GewO 1973 in der 
Fassung des Art. I Z. 4 der Gewerberechtsnovelle 
1976 ausdrück,lich den Bundesmi1l!ister für Han-

del, Gewerbe und Industl1ie anführt, so darf nicht 
übersehen werden, daß im Hinblick auf. das Bun
desministeriengesetz 1973 der Bundesminister für 
Verkehr für die Angelegenheiten des gewerb
lichen Personen- und Güterverkehrs zuständig ist. 
Der Bundesminister für Verkehr hat daher auch 
das Güterbeförderungsgesetz und das Gelegen
heitsverkehrs-Gesetz zu vol1ziehen. Er ist daher 
auch für die Vollziehung jener Vorschriften der 
Gewerbeordnung 1973, also auch des § 344 Abs. 3 
GewO 1973 in der Fassung des Art. I Z. 4 der 
GewerberechtsnoveIle 1976, zuständig, die gemäß 
§ 2 des Güterbeförderungsgesetzes in Verbindung 
mit § 380 Abs. 1 GewO 1973 bzw. gemäß § 1 
Abs. 3 des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes in Ver~ 
bindung mit § 380 Abs. 1 GewO 1973 für die 
dem Güterbeförderungsgesetz und Gelegenheits
verkehrs-Gesetz unterLiegenden gewerblichen Tä
tigkeiten gelten. Daraus ergibt ~ich, daß bezüglich· 
dieser Gewerbe der Bundesminister für Verkehr 
nach wie vor lin letzter Instanz zuständig sein 
wird, auch wenn § 344 Abs, 3 GewO 1973 in der 
Fassung des Art. I Z. 4 der Gewerberechtsnovelle 
1976 nur den Bundesmimster für Handel, Ge
werbe und Industrie anführt. 

Zu Art. III Z. 1: 

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Regelun
gen betreffend die Anpassung der Vorschriften 
über den administrativen Instanzenzug an 
Art. 103 Abs. 4 B-VG in der Fassung der Bun
des-Verfassungsgesetznovelle 1974 ist - wie be
reits zu Eipgang der Erläuterungen ausgeführt 
worden ,ist - durch Art. VI Abs. 1 der Bundes
Verfassungsgesetznovelle 1974 vorbestimmt. 

Zu Art. III Z. 2: 

Die Zuständigkeit zur VollZJiehung der Ge
werbeordnungsnovelIe 1976 ergibt sich aus § 381 
Abs. 3 bis 8 GewO 1973. 

Der administrative Instanzenzug geht sohin ,im 
HinbLick auf § 381 Abs. 3 erster Satzteil GewO 
1973 in Angelegenheiten des Betriebes von 
Schlepplriften lin jenen Fällen bis zum Bundes
minister für Verkehr, in denen er ansonsten bis 
zum Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie durchläuft. 

Zu Art. III Z.3: 

Siehe hiezu die Erläuterungen zu Art.II. 

. Mit der Verwirklichung 'der vorliegenden Ge
werberechtsnovelle 1976 werden für den Bund 
keine finanziellen Belastungen verbunden sein, 
da· ~n einer Vielzahl von Verfahren, in denen 
derzeit noch der administrauive Instanzenzug bis 
zum Bundesminister geht, nach dem Inkrafttre
ten . der ,im Gesetzentwurf vorgesehenen Bestim
mungen der Instanzenzug beim Landeshaupt-
mann enden wird. . 
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Gegenüberstellung 

A. Gewerbeordnung 1973 

Geltende Fassung: Fas~ungdes Entwurfes: 

§ 182. (1) Vor Erteilung der Konzession ist die § 182. (1) unverändert 
zuständige Fachgruppe der Seilbahnen zu hören. 

(2) Wenn das Gebiet, in dem der Schlepplift (2) unverändert 
erl'ichtet werden ,soll, nur von Haupt- oder Klein-
seilbahnen erschlossen wird, so sind diese Seil-
bahnunternehmen unter Einräumung einer Frist 
von wer Wochen zu hören. 

(3) Gegen einen Bescheid, mit dem die Kon- (3) unverändert 
zession erteilt wird, steht den Inhabern der im 
Abs. 2 genannten Seilbahnunternehmen das 
Recht der Berufung nach Maßgabe des Abs. 4 zu, 
wenn die Entscheidung ihren fristgerecht abge-
gebenen Stellungnahmen widerspricht oder wenn 
sie nicht gehört worden sind. ' 

(4) Mit einer Berufung im Sinne des Abs. 3 I (4) unverändert 
kann nur eine unJ.'1ichtige Beurteilung der Frage 
<les Vorliegens der nicht zumutbaren Konkurren-
Zlierung eines Haupt- oder Kleinseilbahnunter-
nehmens geltend gemacht werden. 

§ 334. (1) Der Landeshauptmann ist außer in 
den in besonderen Vorschriften bestimmten Fäl
len [n erster Instanz zuständig 

1. zur Genehmigung von BetI1iebsanlagen für 
die Ausübung d~ gebundenen Gewerbes des 

(5) In den Fällen, in denen der Landeshaupt
mann die Entscheidung der Bezirksverwaltungs
behörde über ein Konzessionsansuchen bestätigt 
hat, geht auf Grund einer gegen die Entscheidung 
des Landeshauptmannes erhobenen Berufung der 
administranive Instanzenzug entgegen der Re
gelung ,des § 344 Abs. 3 Z. 1 auch ,dann bis 
zum Bundesminister für Verkehr, wenn 

1. die Entscheidung d~ Land~hauptmannes 
die Beurteilung der Frage des Vorliegens 
der nächt zumutbaren Konkurrenzierung 
eines Haupt- oder Kleinseilbahnunterneh
mens zum Gegenstand hat und 

2. für die betreffende Haupt- oder Kleinseil
. bahn gemäß den eisenbahnrechtlichen Vor
schriften !in erster Instanz der Bundesmini
ster für Verkehr zuständig ist. 

§ 334. unveränderter Text des § 334 Abs. 1 
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Ge,l t ,e n!cl e F.a s s u n .g: 

Betriebes von Tankstellen (§ 103 Abs. 1 lit. c 
Z. 4) einschließlich der mit der Tankstelle in 
örtlichem Zusammenhang stehenden Be
triebsanlagen für die Ausübung der im § 119 
umschriebenen Tätigkeiten, 

2. Zur Genehmigung von der Lagerung von 
brennbaren Flüssigkeiten dienenden Betruebs
anlagen, bei denen eine Abgabe dieser Flüs
sigkeiten zum Zwecke der Belieferung von 
Tankstellen oder Brennstoffhändlern erfolgt, 

3. Zur Genehmigung von Betriebsanlagen für 
" dJie Verarbeitung von Rohöl sowie von an

deren natürlich vorkommenden Kohlen
wassel1stoff'en, seien diese in festem, flüssigem 
oder gasförmigem Zustand, 

4. zur Genehmigung von Betl1iebsanlagen, die 
sich über zwei oder mehrere Verwaltungs
bel)irke eines Bundeslandes erstrecken, 

5. zur Erteilung von Konzessionen, Bewilligun- ! 

gen und Genehmigungen auf Grund von An
suchen der Städte mit eigenem Statut außer 
der Bundeshauptstadt Wien, wenn nicht der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie zuständig ist, und . 

6. wenn es sich um die Ausübung eines Ge
werbes auf einem öffendichen Ver kehrs
mittel handelt, dessen Fahrt durch zwei oder 
mehrere Verwaltungsbezirke eines Bundes
landes führt. 

(2) Gegen eine Entscheidung des Landes
hauptmannes, mit Iderin Bestätigung des Aus
spruches der Beurksverwaltungsbehörde ,die Er
teilung ·einer Konzession verweigerotwurde, weil 
ein Bedarf nach der beabsichtigten Gewerbeaus
übung nicht besteht, ist 'eine weitere B.erufung 
nicht :mIlässig. 

§ 344. (1) Gegen einen Bescheid, mit dem eine 
Konzession erteilt (§ 25), die' Führung eines 
Nebenbetniebes bewilligt (§ 37 Abs. 2), die Be'
stellung eines Geschäftsführers oder eines Filial
geschäftsführers oder die übertragung der Aus
übung des Gewerbes an eihen Pächter genehmigt 
wird (§ 39 Abs. 5, § 40 Abs. 4, § 47. Abs. 4 und 
§ 40 Abs. 2), steht der zuständigen Gliederung 
der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
das Recht der Berufung insoweit zu, als es Slich 
um die Entscheidung über die Erbringung des 
Befähigungsnachweises auf andere Weise als durch 
Vodage eines Prüfungszeugnisses oder über das 
Vorliegen eines Bedarfes nach der beabsichtigten 
Gewerbeausübung handelt, wenn die Entschei
dung ihrem fl'listgerecht abgegebenen Gutachten 
widerspricht oder wenn die Gliederung l1!icht ge
hört worden ist (§ 342 Abs. 1 und 2). 

Fassung des E.ntwurfes: 

(2) entfällt 

§ 344. (1) unverändert 
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Ge 1 t ,e n deFa s s u n g: 

(2) Wird ein Ansuchen um Genehmigung der 
übertragung der Ausübung des Gewerbes an 
einen Pächter mit der Begründung abgewiesen, 
daß dieser den gesetzIichen Voraussetzungen 
nicht entspricht, so steht das Recht der Berufung 
sowohl dem Gewerbernhaber als auch dem nam
haft gemachten Pächter zu. 

§ 346. (1) Für die Erteilung einer Nachsicht ist 
z~ständig: . 

L der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie, sofern es. sich um die Nach
sicht vom Befähigungsnachweis (§ 28 Abs. 1 
bis 5 und 7) für' ein konzessioniertes Ge
werbe oder um die Nachsicht von der Ver
pflichtung zur Bestellung eines Geschäfts
führers (§ 41 Abs.' 4) für die Fortführung . 
eines konzessiOIiierten Gewerbes handelt 
und der Bundesminister die für die Ertei
lung der Konzession zuständige Behörde ist; 

2. der Landeshauptmann in den Fällen .einer 
Nachsicht vom Befähigungsnachweis (§ 28 
Abs. 1 bis 5 und 7) für die übrigen konzes
sionierten Gewerbe, für Handwerke und 
für gebundene Gewerbe gemäß § 103 Abs. 1 
Iit. a, in den Fällen einer Nachsicht vom Aus
schluß von der Gewerbeausübung gemäß 
§§ 26 und 27 sowie in den Fällen einer 
Nachsicht von der Verpflichtung zur Be
stellung eines Geschäftsführers (§ 41 Abs. 4) 
für die Fortführung eines konzessionierten 
Gewerbes, zu dessen Erteilung der Landes
hauptmann zuständig ist; 

3. die Bezirksverwaltungsbehörde in allen son
stigen Nachsichtsfällen, insbesondere auch in 

Fa s s u n g des E nt wurf ,e s: 

(2) unverändert· 

(3) In den Fällen, in denen für Bewilligungs
verfahren i.n erster Instanz die Bezirksverwal
tungsbehörde zuständig ist, geht der administra
tive Instanzenzug bis zum Bundesminister' für 
Handel, Gewerbe und Industrie, wenn 

l.der Landeshauptmann als Rechtsmittelbe
hörde die Entscheidung ,der Bezirksverwal
tungsbehörde über ein Ansuchen um eine 
Konzession nicht bestätigt hat, 

2. es sich um ein Verfahren über ein Ansuchen 
um die Bewilligung der Führung eines Ne
benbetriebes handelt, oder 

3. der Landeshauptmann als Rechtsm~ttelbe
hörde die Entscheidung der Bezirksverwal
tungsbehörde über ein Ansuchen uni di~ 
Genehmigung ,der Bestellung eines Ge
schäftsführers oder Filialgeschäftsführers 
oder um die Genehmigung der übertragung 
der Ausübung des Gewerbes an einen Päch
ter nicht bestätigt hat. 

§ 346. (1) unverändert 
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Gel te n ,d e F ,a s s u n g: 

allen Fällen der Nachsicht von den Voraus
setzungen für die Zulassung zu einer Prü
fung gemäß § 28 Abs. 6. 

(2) Das Nachsichtsansuchen kann bei konzes
sionierten Gewerben zugleich mit dem Ansuchen 
um Erteilung der Konzession (§ 341 Abs. 1) oder 
'um Genehmigung (§ 341 Abs. 3 und 4) einge
bracht werden. 

(3) Vor der Erteilung einer Nachsicht gemäß 
§§ 26 bis 28 hat die Behörde diezU'ständige 
Gliederung ,der Landeskammer der gewerblichen 
aufz~fordern, innerhalb einer Fl1ist von sechs 
Wochen ein Gutachten abzugeben. 

1(4) Gegen einen Bescheid, mit dem eine Nach
sicht VOn ,dem Zur AU'sülbung von Handwerken, 
gebundenen oder konzessionierten Gewerben 
vorgeschriebenen Befähigungsnachweis erteilt 

. worden ist, steht ,der zuständigen Gliederung 
der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
das Recht ,der Berufung zu, wenn die Entschei
dung ihrem fristgerecht arbgegebenen Gutachten 
widerspricht oder wenn sie nicht ,gehör,t worden 
ist; geg,en ,einen Bescheid, mit dem ihrer Be
rufung keine Folge gegeben wor,den ist, steht 
ihr kein weiteres Berufungsrecht zu. 

§ 347. (1) Wind die Ausübung eines Gewerbes 
in der Form eines Industriebetriebes (§ 7) an
gemeldet, ist es a'ber offenkundig, daß eine Aus
übung des Gewerbes in dieser Form gar nicht 
beabsichtigt oder vorläufig überhaupt nicht mög
lich ist, 'So hat die Bezirksverwaltungsbehörde 
die Ausübung des Gewerbes zu untersagen. 
Gegen ·die Entscheidung ,des Landeshauptmannes 
ist eine Berufung nicht zulä'ssig. 

(2) Ist auf GrulllQ der Anmeldullig der Aus
übung des Gewerbes in der Form eines Industrie
betriebes gemäß § 340 Abs. 1 ein Bescheid er
lassen oder der Gewerbeschein gemäß § 340 
Abs. 4 ausgefertigt oder ist die Konzession für 
die AusÜJbung eines Gewerbes in der Form eines 
Industriebetriebes erteilt worden, bestehen je
doch in der'FoJge Zweifel, ob das Gewerbe tat
sächlich in dieser Form ausg~übt wird, so hat 
der Landeshauptmann Ü'ber diese Frage zu ent
scheiden. Vor der Entscheidung hat er die be
teiligten Fachgruppen, d~e als zuständige Gliede-

Fassung des Entwurfes: 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) Gegen einen Bescheid, mit dem eine Nach
sicht von dem zur Ausübung von Handwerken, 
gebundenen oder konzessionierten Gewerben 
vorgeschriebenen Befähigungsnachweis erteilt 
worden ist, steht der zuständigen Gliederung 
der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
,das Recht der Berufung zu, wenn die Entschei
dung ihrem fristgerecht abgegebenen Gutachten 
widerspricht oder wenn sie nicht .gehört worden 
ist. 

(5) In den Fällen, in denen gemäß Abs. 1 
Z. 3 die Bezirksverwaltungsbehörde für die Er
teilung einer Nachsicht zuständig ist, geht der 
administrative Instanzenzug bis zum Bundesmini
nister für Handel, Gewerbe und Industrie, wenn 
der Landeshauptmann als Rechtsmittelbehörde 
die Entscheidung der Bezirksverwaltungsbehörde 
über eine Ansuchen um eine Nachsicht vom vor
geschriebenen Befähigungsnachweis nichtbestä
tigt hat. 

347. (1) Wird die Ausübung eines Gewerbes 
in der Form eines Industriebetriebes (§' 7) an
gemeldet, ist, es aber offenkundig, daß eine Aus
übung des Gewerbes in dieser Form gar nicht 
beabsichtigt oder v01"läufig überhaupt nicht mög
lich ist, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde 
die Ausübung des Gewerbes zu untersagen. 
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Gelt,ende F,assung: 

rungen der Landeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft in Betracht kommen könnten, den 
beteiligten Fachverband der Industrie sowie die 
Lailideskammerder gewerblichen Wirtschaft und 
<iie Kammer für Arbeiter und Angestellte zu 
-hören, die ihre Gutachteili binnen sechs Wochen 
:abzugeben haben. Kommen von einer Sektion 
der Landeskammerder gewerblichen Wirtschaft 
mehrere Fachgruppen als zuständige Gliederun
~gen in Betracht, dann tritt die betreffende Sek
tion der Landeskammerder gewerblichen Wirt
schaft als zuständige Gliederung an die Stelle 
'ihrer beteiligten Fachgl'uppen. 

(3) Gegen den Beschei<i steht den beteiJigten 
-GliederungeIlI -,der Landeskammer der gewerb
lichen Wirtschaft und dem beteiligten Fachver
bandder Indu'strie das Recht der Berufung zu, 
wenn die Entscheidung ihren fristgerecht abge
:gebenen. Gutachten widersprich·t oder wenn sie 
nicht gehört worden sind. 

§ 349. (1) Zur Entscheidung 

1. über ,den Umfang einer Gewerbeberechti
.gung (§ 29) im VerhäIt'nis zu einer anderen 
Gewertbeberechtigung und 

02. über die Frage, ob eine gewerbliche Tätig
keit, die Gegenstand einer GeweJ:'lbeanmel· 
d'ung, eines Ansuchens um Ertei,lung einer 
Konzession oder eines Ansuchens um Nach
,sicht vom Befähigungsnachweis ist, ein 
freies Gewerbe sein kann oder einem Hand
werk, einem gebundenen oder einem kon
zessionierten Gewerbe vorhehalten ist, 

'sind schiedsgerichtliche Ausschüsse bei den Lan
deskammern der gewerblichen Wir,tschaft beru
fen. 

(2) Schiedsgerichtliche Ausschüsse sind bei jeder 
Landeskammer ;der gewerblich'en Wirtschaft zu 
'bestellen;sie haben jeweils aus drei Mitgliedern 
Zu bestehen, von ,denen eines rech.tskundig sein 
muß, und <iie beiden anderen albwechselnd einer 
VOn der Vollversammlung der Landeskammer 
(§ 11 des Handelskamme~gesetzes) gewählten 
Liste zu entnehmen sind; diese beiden Mitglieder 
dürfen weder den im eiIllZelnen F.al,l betroffenen 
noch verwa.ndten Gewerben angehölCen. 

(3) Die Landeskammern der gewerblichen 
Wirtschaft haben für ,die schiedsgerichtlichen Aus
schüsse Geschäftsol1dnungen betreffend Gang 
und Ablauf der Geschäfte zu beschlleßen, die 
·dem B'undesminister f{ir Handel, Gewerhe und 
Industrie zur Kenntnis zu bringen sind. 

(4) Der Antrag auf schiedsgerichtliche Ent
,scheidungen kann 

1. vom Gewerbeinhaher oder einer Person, 
die eine Gewerbeanmeldung erstattet, ein 

Fassung des Entwurfes: 

§ 349. (1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

17 
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'G el t e n!cl e Fa s s u n g: 

K'Onzes'Sionsansuchen eingebracht oder um 
Nachsicht vom Befähigungsnachweis ange
'SUcht hat, und 

2. von der zuständigen Gliederung ,der Lan
deskammer der gewerblichen Wirtschaft 

gesteHt werden. Der Antrag ist schriftlich zu 
steHen und zu begründen. 

(5) Der Antrag auf schiedsgerichtliche Ent
sche1d'ung ist von' Amts wegen zu stellen, wenn 
die betreffende Frage eine ~orfrage in einem 
VerwalnungsveI'fahren ist und nicht ohne Be
dachtnahme auf die im § 29 zweiter Satz ent
haltenenGesichtspunkte beurteilt werden kann, 
es sei denn, daß die' Voraussetzung für die Zu
rückweisung ,des Antrages gemäß Abs. 6 vor
liegt. 

{6) Der Ausschuß kann den Antr,ag zurück
weisen, wenn nach seiner Al1iSicht ein ernst zu 
nehmender Zweifel über die zur Entscheidung 
gestellte Frage nicht 'besteht oder wenn über die 
Frage in den l.e1izten füm Jahren vom Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie in 
letzter Instanz oder vom Verwaltungsgerichtshof 
auf Grund einer Säumnisheschrwerde (Art. 132 
B-VG) entschieden worden ist. 

(7) Andernfalls hat der schiedsgerichtliche 
Ausschuß schriftliche Stellungnahmen der im 
Abs. 4 genannten Parteien und der sonst sachlich 
bete1ligten Gliederungen ,der Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft einzuholen. 

(8) Im Verfahren sind die im Ahs. 4 Z. 1 ge
nannten Personen und ,die im Abs. 4 Z. 2 und 
Abs. 7 genannten Gliederungen der Landeskam

. mer der gewerblichen Wirtschaf.t Parteien. 

(9) Sachlich in Betracht kommende Ober
behörde und im InstanzenlJug übergoordnete Be
hörde der ~chriedsgerü.chdichen Ausschüsse ist der 
Landeshauptmann und uber diesem der Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie. 

§ 352. (1) Für ein Handwerk, bei dem der 
Befähigungsnachweis durch die erfolgreich ab ge
l.egte Meisterprüfung nachzuweisen. ,ist (§ 18 
,Albs. 1), für ein gebundenes GeweI'be, bei dem 
der Befählgungsnachweis durch ein Zeugnis über 
eine erfolgreich abgelegte Prüfung zu el'bringen 
ist (§ 22 A:bs. 8) und für ein konzessioniertes 
Gewel1be, bei dem der Befähigungsnachweis in 
der AbJegung ,der Meisterprüfung besteht (§ 22 
A>bs. 1 Z. 3), ist die Prüfung hei Prüf'ungsstellen 
aJbzulegen,die bei den Landeskammern der ge
werblichen Wirtschaft zu errichten sind. Soweit 
die Prüfungsstel1en mit der Vollziehung von 

Fassung des Entwurf,es: 

(5) unverändert 

(6) unverändert 

(7) unverändert 

(8) unverändert 

(9) Sachlich in Betracht kommende Oberbe
hörde .und im administrativen Instanzenzug 
übergeordnete Behörde der schiedsgerichtlichen
Ausschüsse ist der Landeshauptmann und über' 
diesem der Bundesminister für Handel, Gewerhe 
und Industri'e. Der administrative Instanzenzug, 
geht his zum Bundesminister für Handel, Ge
werbe und Industrie. 

§ 352. (1) unverändert 
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Gelten,de Fassung: Fassung ,des Entwurf.es: 

Aufgaben betreffend die Ablegung der Meister
prüfung betraut .sind, führen sie die Bezeich
nung "Meisterprüfungsstelle" . 

(2) Die Landeskammer ,der gewerblichen Wirt- (2) unverändert 
schaft hllt den Leiter der PrüfungssteUe (Meister-
prüfungsstelle) zu bestellen. Dieser muß eine ab-
geschlo~sene Hochschu1brldung nachweisen, mit 
den einschlägigen Rechtsvorschriften vertraut 
sein und uber die für diese Tätigkeit erforder-
lichen Erfahrungen verfügen. Die BesteLlung be-
darf für ihre Gültigkeit der Bestätigung dunh 
den Bundesminister für Hanldel, Gewerbe und 
In!dustrie. Die Bestätigung ist zu ertei:1en, wenn 
,der Leiter der Prüfungsstelle (Meisterprüfungs-
stelle) den in diesem AbsatlZ aufgestellten Vor-
aussetzungen entspricht. 

(3) Zur Abnahme der Prüfungen hat die Prü- (3) unverändert 
fungssteHe (Meisterprüfungsste1Ie) für jedes Ge-
werbe, für das die Ablegung .einer Prüfung ,in 
Betracht kommt, dieerforderJiche Zahl' von 
_Kommi~sionen zu biloden. Jede Kommission hat 
aus dem Vorsitzenden und drei Beisitzern zu 
bestehen. 

1(4) Der VOl"sitzen:deeiner Kommission für die (4) unverändert 
Abnahme der Meisterprüfung muß das Gewerbe, 
für das die Meisterprüfung abgelegt werden soll, 
als Gewerbeinha;ber oder Pächter ausühen oder 
in diesem Gewerbe als Geschäftsführer oder 
Filialgeschäftsführer tätig sein und den Befähi-
gungsnachw,eis erbracht haben. Zwei Beisitzer' 
müssen den Bdähigungsnachweis für das betref-
fende Gewerbe el"'bringen können. Der dritte 
Beisitzer muß die Bef~higung zur Abnahme der 
Prüfung im kaufmännisch-rechtskundlichen Teil 
besitzen. 

(5) Der Vorsitzende einer Kommission für die (5) unverändert 
Abnahme der Prüfung für ein gebundenes Ge\.. 
werbe und ein weiteres MitgJied dieser Kom-
mission müssen das Gewerbe, für das die Prü-
fung a:bgelegt werden soll, ah Gewerbeinhaber 
oder Pächter betrerben oder in diesem Gewerbe 
als Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer 
tätig sein und den Befähigungsnachweis erbracht 
haben. Die weiteren Mitglieder der Prüfungs-
kommission müssen Fachleute auf den zu prü-
fenden Gebieten sein. 

(6) Der Vorsitzende einer Kommission für (6) unverändert 
die Abnahme der Meisterprüfung oder der Prü-
fung für ein gebundenes Gewerbe wird vom 
Landeshauptmann auf Vorschlag ,der Prüfungs-
stelle (Meisterprüfungsstelle) für die Dauer von 
fünf Jahren bestellt. Zwei Beisitzer werden vom 
Leiter der PrüfungssteHe (Meisterprüfungsstelle) 
auf Grund von Listen bestimmt, die für die 
einzelnen Gewerbe hinsichtlich des einen Bei-
sitzers von der Landeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft im Einvernehmen mit der jeweils Zu-
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Ge 1 te nd e Fa s s u n .g: 

ständigen Fachgruppe und hinsichtlich des ande
ren BeisitzerlS von der Kammer für Arbeiter 
urud Angestellte für die Dauer von fünf Jahren 
anzulegen sin'd. Liegt der Prüfungsstelle (Meister
prufungsstelle) keine für die ordnungsmäßige 
Beiziehung der erforderlichen Beisitzer ausrei
chende Liste vor, so hat der Leiter der Prüfungs
steHe (MeisterprufungssteIle) die B,eisitzer selbst 
zu bestimmen. Der dritte Beisitzer wird vom 
Leiter der Prufungsstelle (Meisterprüfungsstelle) 
bestellt. 

(7) Für die Ahlegung der Zusatzprüfung für 
ein mit einem Handwerk verwandtes Handwerk 
(§ 19 Abs. 2) oder für ein mit einem handwerks
artigen Gewerbe verwandtes Handwerk (§ 19 
.Nbs. 3) gelten die Bestimmungen der Ahs. 4 
und 6 sinngemäß mit der Maßga.be, daß für die 
Ablegung der Zusatzprürfung für ein mit einem 
Handwerk verwandtes Handwerk der im Abs. 4 
letzter Satz 'vorgesehene dritte Beisitzer nicht 
beizuziehen ist. 

(8) Der im Achs. 4 vor:gesehene dritte Beisitzer 
ist auch nicht beizuziehen, wenn der kaufmän
nisch-rechtskundliche Teil bei einer Wieder
holung der Meisterprüfung im Sinne des § 350 
Abs. 7 nicht mehr zu prüfen ist oder wenn der 
Nachweis des erfolgreich,en Besuches einer Schule 
den kaufmännisch-rechtskundlichen Teil der 
Meist~rprüfung ersetzt (§ 18 Abs. 9). 

1(9) Bei einer gemeinsamen Ablegung der 
Meisterprüfung im Sinne des § 19 Abs. 5 sind 
der Kommission für jedes weitere zu prufende 
Gewerbe je ein Beisitzer, insgesamt jedoch nicht 
mehr als zwei weitere Besitzer, beizuziehen. 

(10) Die Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle ) 
hat für die Abhaltung der Prüfungen regelmäßig 
wiederkehrende Termine festzusetzen und für 
deren entsprechende Verlautbarung zu sorgen. 
Zwischen den Pruf'ungsterminen soll in der Regel 
ein Zeitraum von höchstens· sechs Monaten lie
gen; jedenfalls 1st ein T~rmin einmal im Jahr 
a11lZuberaumen. 

(11) Das Ansuchen um Zuhssung zur Prüfung 
ist spätestens sechs Wochen vor dem festgesetzten 
Termin (Ahs. 10) an die prüf.ungsstelle (Meister
prüfungsstelle) zu richten. § 351 Abs. 3 gilt 
sinngemäß. 

(12) über ,die Zulassung zur Prüfung ent
scheidet die Prüfungs steIle (Meisterprüfungs
stelle). Gegen die Zurückweisung des Ansuchens 
oder gegen die Verweigerung der Zulassung zur 
Prüfung sowie gegen sonstige Entscheidungen der 
Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) steht dem 
Prüfungswerber das Recht der Berufung an den 
Landeshauptmann zu, gegen dessen Entscheidung 
eine weitere Berufung nicht zulässig ist. 

F ass u n g cl es E n t w u r f ,e s: 

(7) unverändert 

(8) unverändert 

(9) unverändert 

(10) unverändert 

(11) unverändert 

(12) über die Zulassung zur Prufung entschei
det die Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle). 
Gegen die Zurückweisung des Ansuchens oder 
gegen die Verweigerung der Zulassung zur Prü
fung sowie gegen sonstige Entscheidungen der 
PrüfungssteIle (Meisterprüfungsstelle) steht· dem 
Prüfungswerber das Recht der Berufung an den 
Landeshauptmann zu. 
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Geltende Fassung: Fassung des E n t w u r f.e s: 

(13) DerBuilidesmini~ter für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat erforderlichenfalls durch Ver
ordIllUng nähere BestimmuIllgen in sinngemäßer 
Anwendung des § 351 Abs. 5 zu treffen; in 
dieser Verordnung können auch ß.estimmun~en 
darüber aufgenommen werden, wer ,die Kosten 
für den praktischen Teil ,der Prüfung ganz oder 
z.um Teil zu tragen hat. 

(14) Hinsichtlich der Zusatzprüf.ung zum 
Nachweis der für die Ausübung der Tätigkeiten 
gemäß § 99 erforderlichen Kenntnisse und Fähig
keiten und hinsichtlich der Zusatzprüfung zum 
Nachweis der für die Ausübung der Tätigkeiten 
gemäß § .102 erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten gelten die Abs. 1 bis 4, 6 bis 8 und 
10 bis 13 sinngemäß. 

i) Verfahren zur Genehmigung von Betriebs
anlagen 

§ 353. Dem Ansuchen um Genehmigung einer 
Betriebsanlage sind eine Betriebsbeschreilbung 
einschließlich eines Verzeichnisses der Maschinen 
und sonstigen Betriebseinrichnungen und die er
forderlichen Pläne oder Skizzen in vierfacher 
Ausfertigung anzuschließen. Weite,rs sind die 
·sonst für die Beurteilung erforderlichen tech
nischen Unterlagen sowie die Namen und An
schriften des Grundstückseigentümers und der 
Eigentümer der angrenzenden Grundstücke an
zuschließen. 

§ 356. (1) Die Behörde (§§ 333, 334 und 335) 
hat eine Augenscheinsver'handlung anzuberaumen 
und den Nachbarn vom Gegenstand und von 
Zeit und. Ort der Augenscheinsverhandlung 
durch Anschlag in der Gemeinde (§ 41 A VG 
1950) und in unmittelbar benachbarten Häusern 
Kenntnis zu geben; die Eigentümer d~eser Häuser 
haben derartige Anschläge in ,ihren Häusern zu 
dulden. Der Behör.de bekanntgeworoene Nach
barn sind persönlich zu laden. 

(2) Ist ,die Gefahr der Verletzung eines Kunst-, 
Betriebs- . oder Geschäfnsgeheimnisses im Sinne 
des § 40 A VG 1950 gegeben, so ist den Nachbarn 
die Teilnahme an der Besichtigung der Anlage 
J;lur mit Zustimmung ,des Genehmigungswerbers 
gestattet, doch ist ihr ~llfälliges Recht auf Par
teiengehör zu wahren. 

(3) Im Verfahren gemäß Abs. 1 sind nur Nach
.harn, die spätestens bei der Augenscheinsver
handlilIlg Einwendungen. gegen die Anlage im 
Sinne des §74 Abs. 2 Z. 1, 2, 3 oder 5 erheben, 

(13) unverändert 

(14) unverändert 

i) . Verfahren betreffend Betriebsanlagen, 

§ 353. unverändert 

§ 356. (1) Die Behörde (§§ 333, 334 und 335), 
hat auf Grund eines Ansuchens um Genehmigung. 
der Errichtung und des Betriebes einer Betriebs
anlage oder um Genehmigung der Knderung 
einer genehmigten Betriebsanlage eine Augen
scheinsverhandlung anzuberaumen und den 
Nachbarn vom Gegenstand und von Zeit und 
Ort der Augenscheinsverhandlung durch An
schlag in der Gemeinde (§ 41 A VG 1950) und 
in unmittelbar benachbarten Häusern Kenntnis· 
zu geben; die Eigentümer dieser Häuser haben 
derartig,e Anschläge in ihren Häusern zu dulden. 
Der Behörde bekanntgewordene Nachbarn sin& 
persönlich zu laden. . 

(2) unverändert 

(3) unverändert 
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Geltende Fassung:. Fassung .ies Entwurfes: 

Parteien, und zwar vom Zeitpunkt ihrer Ein
wendungen an. 

(4) Im Verfahren betreffend 'die Erteilung der 
Betriebsbewilligußlg (§ 78 Abs. 2) haben die im 
Abs. 3 genannten Nachbarn nur dann Partei
stellung, wenn in der Betriebsbewilligung andere 
oder zusätzliche AuFlagen vorgeschr~eben wer
den; 

(5) Soll in einem Verfahren zur Erteilung der 
BetriebsbewiIIigung oder im Zuge der über
wachung der Betriebe von ·der Verpflichtung zur 
Herstellung des dem Genehmigungsbescheid 
entsprechenden Zustandes (§ 78 Abs. 4) Abstand 
genommen werden, so haben die im Abs. 3 
genannten Nachharn ParteisteUung. 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

§ 359 a. In den Fällen, in denen bei Verfahren 
betreffend Betriebsanlagen in erster Instanz die 
B:ezirksverwaltungsbehörde zuständig ist, geht 
der aJdminJistrative Instanzenzug bis zum Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie, 
wenn es sich um 

1. Verfahren über ein Ansuchen um die Ge
. nehmigung der Errichtung und des Betriebes 

einer Betriebsanlage (§ 77 Abs. 1), 

2. Verfahren über ein Ansuchen um Erteilurig 
einer Betriebsbewilligung (§ 78 Abs. 2 
und 3), . 

3. Verfahren über einen Antrag um Abstand
nahme von im Genehmigungsbescheid vor-· 
geschriebenen Auflagen (§ 78 Abs. 4), 

4. Verfahren betreffend die Vorschreibung an
derer oder zusätzlicher Auflagen (§ 79), 

5. Verfahren über ein Ansuchen um Genehmi
gung der Änderung einer genehmigten Be~ 
triebsanlage (§ 81), 

6. Verfahren betreffend die Vorschreibung von 
Auflagen, die von einer Verordnurig gemäß 
§ 82 Abs. 1 abweichen (§ 82 Abs. 3), 

7 . Verfahren betreffend die Vorschreibung von 
Auflagen, die über die Bestimmungen einer 
Verordnung gemäß § 82 Abs. 1 hinaus
gehen (§ 82 Abs. 4), 

8. Verfahren betreffend die Vorschreibung der 
bei Auflassung von Betriebsanlagen oder 
Teilen von· Betriebsanlagen notwendigen 
Vorkehrungen (§ 83), 

9. Verfahren über einen Antrag auf Feststel
lung, ob die Errichtung und der Betrieb einer 
Anlage einer Genehmigung bedürfen(§ 358 
Abs. 1) oder 

10. Verfahren über einen Antrag auf Feststel
lung, ob eine gemäß § 82 Abs. 1 und 2 
erlassene Verordnung auf eine Betriebsan
lage anzuwenden ist (§ 358 Abs. 3) 

handelt. 
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Gel,t end e Fa s s u n g: 

'§ 361. (1) Zur Entziehung der Gewerbeberech-
1:igung (§§ 87 bis 89), zu Feststellungen gemäß 
§ 90 und zu Maßnahmen gemäß § 91 Abs. 1, 
soweit sich die EntlZiehungsgrunde auf die Person 
,des Pächters oder Geschäftsführers beziehen, und 
gemäß § 91 Abs. 2 ist bei Anmeldungsgewerben 
die Bezirksverwaltung>sbehörde, bei konzessio
nierten Gewerben die zur Erteilung der, Kon
zessLon zuständige Behörde berufen. Zu Maß
'nahmen gemäß § 91 Abs. 1, soweit sich die 
Entziehungsgrunde auf die Person des Filial
geschäftsführersbeziehen, ist die für die weitere 
Betriebsstätte jeweils zuständige Behörde (§§ 341 
Abs. 4 und 345 Abs. 4) berufen. 

(2) Vor der Entziehung der Gewerbeberechti
,gung oder Maßnahmen gemäß § 91 ist die zu
ständige G1iederungder Landeskammer der ge
werblichen Wirtschaft und, wenn Arbeitnehmer 
im Betriebe beschäftigt sind, auch die Kammer 
für Arbeiter und Angestellte zu hören; die An
hörung der zuständigen Gliederung der Landes
kammer der gewerblichen Wirtschaft hat zu ent
faHen, wenn diese angeregt hat, die Gewerbe
:berechtigung gemäß § 88 Albs. 2 zu entziehen. 

(3) Vor der Entziehung einer Gewerbeberech
tigung, bei deren Ertei'lung auf das Vorliegen 
eines Bedarfes Bedacht zu nehmen ist, ist über
dies die Gemeinde des Standortles zu hören. 

(4) Gegen Maßnahmen gemäß § 91 Abs. 1 
"steht das Recht der Berufung sowohl dem Ge
werbeinha:ber als, auch dem Pächter, Geschäfts
:führer oder Filialgeschäftsführer zu. 

§ 377. (1) Ein Realgewerberecht oder Domi
nikalgewerberecht, das zu einer Tätigkeit be
rechtigt, die dem Anwendungsbereich dieses Bun
desgesetzes unterliegt, gilt nach Maßgabe seines 
:sachlichen Inhaltes als entsprechende Berechnigung 
im, Sinne d~eses Bundesgesetzes, sofern' sein In
haber binnen drei Jahren nach Inkraittreten 
,dieses Bundesgesetzes der Be:mrksverwaltungs
behörde anzeigt, daß er von dieser Berechtigung 
Gebrauch machen will. Die Bezirksverwaltungs
behörde hat die Anzeige mit Bescheid zur Kennt
nis zu nehmen, wenn der Inhaber des Realgewer
:bes oder Dominikalgewerbes nachweist: 

1. den Bestand des Realgewerberechtes oder 
Dominikalgewerberechtes lim Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes und 

Fassung des Entwurf,es: 

§ 361; (1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

(5) Der admiDlistranive Instanzenzug geht in 
den Verfahren betreffend die Entziehung der Ge
werbeberechtigung aus den :in den §§ 87, 88 
Abs. 1 oder 89 Abs. 1 angeführten Gründen 
sowie in den Verfahren betreffend Maßnahmen 
gemäß § 91 bis zum Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie. 

§ 377. (1) unverändert 
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Gel t end e Fa s s u n g: 

2. daß . das Realgewerbe . oder Dominikalge
werbe innerhalb der letzten fünf Jahre vor 
Erstattung der Anzeige ausgeübt worden ist. 

Treffen die Voraussetzungen gemäß Z. 1 oder 
Z. 2 mcht zu, so hat die Bezirksverwaltungs
behörde dies mit Bescheid festzustellen und die 
Ausübung des Gewerbes zu untersagen. 

(2) Sind zwei oder mehrere Personen Inhaber 
des Realgewerbes oder Dominikalgewerbes, so 
gilt Abs. 1 mit der Maßgabe, daß der Inhaber der 
Gewerbeberechtigung jene physische oder juri
stische Person oder Personengesellschaft des Han
delsrechtes ist, die von den Inhabern des Real
gewerbes oder Dominikalgewerbes der BeZJirks
verwaltungsbehöl"de bekanntgegeben wird. 

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat in dem 
Bescheid, mit dem sie die Anzeige zur Kenntnis 
nimmt, den Inhaber, den Bestand und den Um
fang der Gewerbeberechtigung im Sinne dieses 
Bundesgesetzes, bei Gastgewerben überdies die 
Betriebsart, d1ie Betriebsräume und die allfälligen 
sonstigen Betriebsflächen, festzustellen. 

(4) Realgewerberechte und Dominikalgewerbe
rechte, für die keine Anzeige gemäß Abs. 1 er
stattet worden. ist, erlöschen nach' drei Jahren 
nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes. Real
gewerberechte und Domilllikaigewerberechte, bei 
denen die Anzeige gemäß Abs. 1 erstattet wurde, 
erlöschen mit Rechtskraft des Bescheides gemäß 
Abs.1. 

(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat dem 
zuständigen Grundbuchsgel"icht die radizierten 
Gewerberechte und Dominikalgewerberechte 
zwecks Löschung im Grundbuch nach Ablauf von 
drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Bundesge
setzes, än den Fällen des Abs. 1 nach Rechtskraft 
des Bescheides, bekanntzugeben. 

(6) Abs. 1 bis 3 finden keine Anwendung auf 
die Inhaber von Realgewerben und Dominikal
gewerben, die des Rechts zur Ausübung auf 
Grund des § 139 Abs. 3 der Gewerbeordnung in 
der im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun
desgesetzes geltenden Fassung verlustig, erklärt 
worden sind. 

(7) Bis zu dem Zeitpunkt des Erlöschens der 
) Realgewerberechte und Dominikalgewerberechte 
lim Sinne des Abs. 4 sind die bisher geltenden 
Vorschriften für Realgewerbe und Dominikal
gewerbe auf diese Gewerbe weiter anzuwenden. 

Fa s s u n g de' s Entwurfes:: 

Der administrative Instanzenzug geht bis zum 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und In
dustrie . 

. (i) unverändert 

(3) unverändert . 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

(6) unverändert 

(7) unverändert 
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Geltend.e Fassung: Fassung ,d'es Entwurfes: 

(8) Inhaber einer Gewerbeberechtigung gemäß 
Abs. 1 und 3 dürfen das Gewerbe nur ausüben, 
'wenn sie den erforderlichen Befähigungsnach
'weis erbringen; ansonsten haben sie einen Ge
.schäftsführer (§ 39) zu bestellen. 

(9 Eine Gewerbeberechtigung gemäß Abs. 1 
und 3 erlischt, wenn der Betrueb des Gewerbes 
:nicht binnen drei Jahren nach Rechtskraft des 
Bescheides gemäß Abs. 1 und 3 aufgenommen 
worden ist. 

(10) Wer ein Gewerbe gemäß Abs. 1 und 3 
ausübt, ohne selbst oder durch einen von ihm 
bestellten Geschäftsführer den erforderlichen Be
fähigungsnachweis zu erbrungen, begeht eine Ver
waltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe 
bis zu S 30.000,- oder mit einer Arreststrafe bis 
z~ sechs Wochen zu ahnden ist. 

(8) unverändert 

'(9) unverändert 

(10) unverändert 
• 

B. Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 

Verfahren 

§ 16. (1) Vor Erteilung der Konzessionen sind 
unter Einräumung einer angemessenen Frist 
(§ 144 a der Gewerbeordnung) die Gemeinde des 
'in Aussicht genommenen Standortes des Gewer
bes und die zuständige Fachgruppe der Kammer 
der gewerbLichen Wirtschaft, bei Konzessionen für 
,die ,in § 15 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes genann
ten Gewerbe überdies die örtlich zuständige Post
und Telegraphendirektion und Bundesbahndirek-
'tion zu hören. I 

, (2) Wird die Konzession entgegen den Äuße
rungen der tin Abs. 1 genannten St~llen erteilt, 
-so steht diesen gegen die Entscheidung nach Maß
'gabe des Abs. 3 das Recht der Berufung zu. 

(3) Mit einer Berufung im Sinne des Abs. 2 
kann nur eine unrichtJige Beurteilung der Frage 
des Bedarfes oder der Leistungsfähigkeit des Be
triebes (§ 5 Abs. 1) geltend gemacht werden. Eine 
solche Berufung ist unzulässtig, wenn die nach 
Abs. 1 vorgesehene Äußerung der berufenden 
'Körperschaft nicht fristgerecht erstattet worden 
ist. 

(4) Gegen eine Entscheidung, mit der einer 
'Berufung im Sinne des Abs. 2 keine Folge ge
-geben worden ist, sowie gegen eine Entscheidung, 
mit der die Verweigerung e~ner Bewilligung (§ 6) 
bestätigt worden ist, ist eine weitere Berufung 
-unzulässig. 

A n hör u n g ,s- und B e ruf u n g s r e c h t e 

§ 16. (1) unverändert ~im Hinblick auf § 381 
Abs. 1 GewO 1973 gilt seit dem Inkrafttreten 
der Gewerbeordnung 1973 am 1. August 1974 
an Stelle des § 144 a der Gewerbeordnung der 
§ 342 GewO 1973) 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) entfällt 
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